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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Bürgerrecht

Mehrere Kantone hatten bereits in den vergangenen Jahren die
Einbürgerungsbestimmungen für in der Schweiz aufgewachsene junge Ausländer
vereinfacht. Die Regierungen der französischsprachigen Kantone (ohne das Wallis) und
Berns unterzeichneten als Reaktion auf den gescheiterten Verfassungsartikel eine
Konvention, worin sie sich verpflichteten, die nötigen Schritte zu unternehmen, um die
vom geplanten Bundesgesetz vorgesehenen Erleichterungen in ihren Kantonen
einzuführen. 1

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 19.12.1994
HANS HIRTER

Öffentliche Ordnung

Die Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren (KKJPD) verabschiedete am
2. Februar 2012 das verschärfte Konkordat über Massnahmen gegen Gewalt anlässlich
von Sportveranstaltungen, kurz Hooligan-Konkordat. Dieses sieht neu u.a. eine
Verlängerung des Rayonverbots von einem auf ein bis drei Jahre und verschärfte
Meldeauflagen vor. Personenkontrollen sollen von der Polizei und nur bei konkretem
Verdacht durchgeführt werden können. Privaten Sicherheitsfirmen kann das Abtasten
nach verbotenen Gegenständen über den Kleidern erlaubt werden. Neu ist zudem, dass
die Behörden eine Bewilligungspflicht für Eishockey- und Fussballspiele der Männer der
obersten Liga einführen können. Diese Bewilligung kann mit Auflagen an die privaten
Veranstalter, etwa betreffend die Anreise der auswärtigen Fans, verbunden werden.
Eine Koordinationsgruppe verabschiedete am 16. November 2012 ein Muster einer
Rahmenbewilligung, um eine einheitliche Umsetzung der Bewilligungspflicht zu
erreichen. Einige Punkte dieser Rahmenbewilligung gaben Anlass zur Diskussion. So
etwa, dass bei Hochrisikospielen im und um das Stadion ein Alkoholverbot gelten und
durch elektronische Zutrittskontrollen ein Abgleich der ID mit der Hooligan-Datenbank
Hoogan gemacht werden sollen. Ende 2012 hatten bereits die Kantone St. Gallen,
Aargau, Zug, Neuenburg, Appenzell Innerroden, Uri, Zürich und Luzern das Konkordat
ratifiziert und in Appenzell Innerroden und St. Gallen ist es bereits in Kraft getreten. 2

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 02.02.2012
NADJA ACKERMANN

Im Jahr 2013 war in mehreren Kantonen der Beitritt zum verschärften
Hooligankonkordat debattiert worden. In drei Kantonen (Luzern, Neuenburg, Aargau)
konnte das im Vorjahr angenommene Konkordat in Kraft treten. Während im Kanton
Appenzell Ausserrhoden das Konkordat vom Kantonsrat angenommen und kein
Referendum ergriffen worden war, lief 2013 in den Kantonen Jura, Genf, Solothurn und
Freiburg noch die Referendumsfrist. Im Kanton Bern wurde erfolgreich das
Referendum ergriffen, was im Kanton Tessin nicht gelang. In Schaffhausen und Basel-
Landschaft gab zwar der Regierungsrat seine Zustimmung, jedoch waren die
Verschärfungen Ende 2013 noch nicht in Kraft getreten. Basel-Stadt war bislang der
einzige Kanton, in dem der Regierungsrat gar nicht erst auf die Revision eintrat. In den
drei Kantonen Glarus, Graubünden und Nidwalden wurde noch kein Entscheid gefällt. 3

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 31.12.2013
NADJA ACKERMANN

Föderativer Aufbau
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Beziehungen zwischen Bund und Kantonen

Die Kantone Bern, Freiburg, Neuenburg und Solothurn, zu denen sich später auch noch
der Jura gesellte, beschlossen, einen "Wirtschaftsraum Mittelland" zu gründen. In
diesem Rahmen soll die Zusammenarbeit v.a. im Bildungs-, Wirtschaftsförderungs- und
Verkehrsbereich verbessert und administrative Hindernisse zwischen den beteiligten
Kantonen abgebaut werden. Davon erhoffen sich die Initianten eine strukturelle und
wirtschaftliche Stärkung ihrer Region, welche ihre Chancen im Konkurrenzkampf mit
den besser gestellten Wirtschaftszentren Genf/Lausanne und Zürich vergrössern
würde. Das Projekt "Wirtschaftsraum Mittelland" fand nicht uneingeschränkte
Zustimmung. Regierungsvertreter aus dem Kanton Waadt meldeten ihre Befürchtungen
an, dass mit dieser, die Sprachgrenzen überschreitenden Zusammenarbeit die
Solidarität der Romandie geschwächt würde. Eine Beitrittseinladung beantworteten sie
ablehnend; immerhin bekundeten sie Interesse, sich an speziellen Projekten zu
beteiligen. Einen ähnlich ausgerichteten Zusammenarbeitsvertrag schlossen gegen
Jahresende die sechs Innerschweizer Kantone Luzern, Nid- und Obwalden, Schwyz, Uri
und Zug ab. (Zur Regionalpolitik siehe hier.) 4

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 18.12.1994
HANS HIRTER

Interkantonale Zusammenarbeit

Als Novum in der Geschichte des Bundesstaates machten zum ersten Mal Kantone
Gebrauch von ihrem Recht, gegen einen Parlamentsbeschluss das Referendum
einzureichen. Elf Kantone (notwendig für ein Kantonsreferendum wären acht gewesen)
beantragten eine Volksabstimmung über das Steuerentlastungsprogramm, welches ihrer
Meinung nach für die Kantone nicht verkraftbare Steuerausfälle bringen würde. Die
Initiative dazu war von den Kantonsregierungen ausgegangen. Koordiniert durch die
Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) hatten achtzehn Regierungen in den
kantonalen Parlamenten entsprechende Vorlagen eingebracht. 5

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 26.09.2003
HANS HIRTER

Das im Vorjahr eingereichte Kantonsreferendum gegen das
Steuerentlastungsprogramm des Bundes war erfolgreich. Das Volk lehnte am 16. Mai das
Steuerpaket deutlich ab, in keinem einzigen Kanton ergab sich eine Ja-Mehrheit. (Zum
Abstimmungsresultat siehe hier.)

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 16.05.2004
HANS HIRTER

Städte, Regionen, Gemeinden

Um die Interessen der Grossregion Zürich besser vertreten zu können und die
gemeinde- und kantonsüberschreitende Zusammenarbeit zu fördern, gründeten acht
Kantone und 65 Städte und Gemeinden aus der Nordost- und der Zentralschweiz
anfangs Juli den Verein „Metropolitanraum Zürich“. Bei den beteiligten Kantonen
handelt es sich um Zürich, Schaffhausen, Thurgau, St. Gallen, Schwyz, Zug, Luzern und
Aargau. 6

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 04.07.2009
HANS HIRTER

La commune argovienne de Fisibach veut changer de canton et passer dans le canton
de Zurich. Cette demande, faite par les habitants de la petite commune de 458 âmes,
est intervenue juste après qu'une majorité de ses citoyens se sont opposés à un projet
de fusion avec 9 autres communes argoviennes voisines. Ils n'ont donc pas seulement
refusé ce dernier, mais ont demandé aux autorités communales d'étudier la possibilité
de fusionner avec les communes zurichoises voisines de Weiach et de Bachs. Le
président de la commune de Fisibach Marcel Baldinger – relayant l'avis général de sa
population – est convaincu que, sans cette fusion, la situation du village ne s'améliorera
pas. La région zurichoise de l'Unterland est en plein boom, alors que la région à laquelle
le village devait initialement se rattacher stagne. La situation des écoles – plus
avantageuse dans le canton de Zurich – est également invoquée pour justifier cette
volonté de changement. 
Le processus de changement cantonal n'est pourtant pas une sinécure, comme l'ont
montré les divers changements ayant eu lieu dans le Jura bernois. L'ensemble de la
démarche dure environ dix ans et est enchevêtrée de nombreux obstacles. Concernant
la commune de Fisibach, la prochaine étape sera d'obtenir l'accord du Conseil d'Etat
argovien, puis celui des populations et cantons concernés et de l'Assemblée fédérale.
Finalement, il est possible que la décision soit entérinée par référendum facultatif par
l'ensemble des citoyens suisses. Un obstacle supplémentaire réside dans la création

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 12.04.2017
KAREL ZIEHLI
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d'un contrat étatique concernant le changement cantonal d'une commune, étant
donné qu'aucun des deux cantons ne possède dans sa constitution de texte de loi
pouvant régler cette situation. 7

La demande préalable faite par la commune argovienne de Fisibach pour changer de
canton et devenir zurichoise n'a pas reçu les faveurs du Conseil d'Etat argovien. Ce
dernier, par la voix du conseiller d'Etat en charge du dossier Urs Hofmann, justifie cette
décision par le manque de raisons permettant de motiver un tel processus. En effet, il
estime qu'un changement cantonal n'est justifiable qu'en cas de proximité avec une
frontière linguistique – comme ce fut le cas pour les communes bernoises ayant
souhaité se rattacher au Jura – ou de situation géographique complexe. De plus, il
n'existe pour l'heure pas de loi dans la constitution cantonale argovienne permettant la
modification de la frontière cantonale. Malgré tout, le Conseil d'Etat comprend les
inquiétudes ressenties par les habitants de Fisibach vis-à-vis de l'école et ne touchera
pas au statut spécial actuel autorisant les écoliers de la commune d'aller dans les
établissements zurichois avoisinants.
Les habitants de la commune de Fisibach ont maintenant deux solutions s'ils veulent
poursuivre le processus de changement cantonal: soit ils utilisent l'instrument de
l'initiative populaire, soit ils se lancent dans des démarches auprès du Grand Conseil
cantonal. Mais pour cela, la population de la commune devra à nouveau s'exprimer pour
déterminer ce qu'elle veut faire: maintenir ce projet de changement cantonal, accepter
le projet de fusion précédemment refusé visant le regroupement de 9 communes
argoviennes ou conserver le statu quo. 8

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 17.06.2017
KAREL ZIEHLI

Territorialfragen

In der französischsprachigen Schweiz machten prominente Politiker mit Vorschlägen
über Kantonsfusionen resp. neue, zwischen die Kantone und den Bund eingeschobene
Strukturen von sich reden. Der Waadtländer Nationalrat Pidoux (fdp) lancierte die Idee
einer Fusion der Kantone Genf und Waadt. Sein Vorschlag stiess aber gerade beim
Waadtländer Grossen Rat auf wenig Gegenliebe, wurde doch betont, dass eine enge
Zusammenarbeit nicht nur mit Genf, sondern auch mit den Nachbarkantonen im Osten
und Norden gepflegt werden müsse. In einer gemeinsamen Erklärung sprachen sich die
Regierungen der beiden Kantone gegen eine Fusion aus. Kurz nach Pidoux' Vorstoss
schlug der Genfer Regierungsrat Segond (fdp) vor, die sechs mehrheitlich
französischsprachigen Kantone ein gemeinsames Parlament und eine Regierung wählen
zu lassen, welche die Kompetenz hätten, über grosse Infrastrukturprojekte und
überregionale Aufgaben (z.B. Wirtschaftsförderung) zu entscheiden. Einige Kritiker
warnten, dass von Segonds Plänen das Aufkommen eines Sprachnationalismus
begünstigt würde, welcher sich für den Fortbestand der Schweiz verheerend auswirken
könnte. Sie schlugen deshalb den Einbezug des historisch und wirtschaftlich eng mit
der übrigen Westschweiz verbundenen Kantons Bern vor. 9

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 06.08.1997
HANS HIRTER

Die Kantone Waadt und Wallis traten dem „Espace Mittelland“ bei, welcher sich um
eine Verbesserung der Zusammenarbeit und um die Koordination der Aktivitäten der
beteiligten Kantone sowie um die Realisierung gemeinsamer Projekte bemüht. Die
Organisation umfasst damit sieben Kantone (BE, SO, FR, NE, VD, VS und JU) und zählt
dank dieser Erweiterung jetzt etwa gleich viele französisch- wie deutschsprachige
Bewohner. 10

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 04.07.2000
HANS HIRTER

La commune bernoise de Clavaleyres a obtenu le droit de décider d'une potentielle
fusion avec la ville fribourgeoise de Morat. Le parlement cantonal bernois a ainsi
décidé, par 126 voix contre 6 et 9 abstentions, de suivre l'avis de sa Commission des
institutions politiques et des relations extérieures (CIRE), qui proposait de laisser la
commune de moins de 50 âmes se lancer dans une procédure de changement de
canton. Tous les présidents de fraction ont soutenu, certes avec regret, cette demande.
Ceux-ci se montrent lucides face à la situation de ce village ayant subi des revers lors
de tentatives de fusions avec les communes bernoises de Münchenwiler et de Kallnach
et qui, sans fusion avec Morat, risquerait de mourir. La commune bernoise – enclave
actuellement encerclée par les cantons de Vaud et de Fribourg – et Morat devront
encore voter sur le projet de fusion, avant qu'il ne soit soumis à votation dans le canton
de Berne. Finalement, cela sera au Conseil national ainsi qu'au Conseil des Etats de

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 10.05.2017
KAREL ZIEHLI
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donner leur approbation au projet, qui verra le jour au plus tôt en 2021. 11

Les populations des communes de Morat et de Clavaleyres ont accepté la convention
de fusion des autorités communales, avec, respectivement, 92.4% et 82.4% de oui. La
participation était de 35.6% et 89.7%. Un concordat intercantonal sera alors présenté
aux exécutifs bernois et fribourgeois, et débattu devant les parlements. Puis, il sera
soumis en votation populaire. Finalement, l'Assemblée fédérale devra donner son
assentiment. 12

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 23.09.2018
DIANE PORCELLANA

Jurafrage

Auch der Bundesrat nahm im Berichtsjahr Stellung zur Jurapolitik. Auf Ersuchen der
Regierungen Berns und des Juras beauftragte er das EJPD, gemeinsam mit den beiden
Regierungen "Gespräche über Stand und Weiterentwicklung der Juraproblematik sowie
über Möglichkeiten der Konfliktbewältigung und Entspannung" aufzunehmen. In seiner
Antwort auf zwei Interpellationen verurteilte er die 1989 vom jurassischen Parlament
verabschiedete Motion für einen kantonalen Beitrag an die Stiftung für die
Wiedervereinigung als eine Provokation, welche die Souveränität des Kantons Bern
verletze. 13

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 11.09.1990
HANS HIRTER

Im Nationalrat verlangte nach dem Entscheid des Bundesgerichts über die Beschwerde
des Kantons Jura der Genfer Spielmann (pda), dass zumindest in Gemeinden, die sich in
den siebziger Jahren nur mit knappem Mehr für ein Verbleiben bei Bern entschieden
hatten, die Abstimmung wiederholt werde. Während Theubet (cvp, JU) den Vorstoss
unterstützte, wandte sich Etique (fdp), der andere jurassische Abgeordnete, gegen eine
derartige "Salamitaktik", weil diese zwar einigen wenigen Gemeinden den
Kantonswechsel gestatten, aber nichts zur Wiedervereinigung aller sechs Bezirke
beitragen würde. Daraufhin zog Spielmann seine Motion zurück. Der Bundesrat betonte
bei dieser Gelegenheit und auch anlässlich der Beantwortung von zwei Interpellationen
Aubry (fdp, BE) (89.704) resp. Rychen (svp, BE) (89.712), dass er grosse Hoffnung auf die
von ihm im Vorjahr eingeleiteten Gespräche zwischen den Regierungen der beiden
Kantone setze. 14

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 21.09.1991
HANS HIRTER

Der Bundesrat konkretisierte seine Ankündigung, im Jurakonflikt vermehrt vermittelnd
auftreten zu wollen. Er ernannte eine Konsultativkommission, welcher er die Aufgabe
übertrug, die zwischen den Kantonen Jura und Bern hängigen Probleme zu prüfen und
Lösungsvorschläge auszuarbeiten. Dem vom ehemaligen Zürcher Stadtpräsidenten
Widmer (Idu) präsidierten Organ gehören die ehemaligen Regierungsräte Bonnard (lp,
VD), Blanc (svp, VD), Fontanet (cvp, GE) und Comby (fdp, VS) an. Die beiden ersteren
waren vom Kanton Bern, die beiden letzteren vom Kanton Jura vorgeschlagen worden.
Von allen wurde diese Kommission freilich nicht akzeptiert. Die probernische
Jugendorganisation Sanglier lehnte zuerst ein Treffen mit ihr ab; ihr Vertreter im
bernischen Grossen Rat, der Freisinnige Houriet, forderte die Regierung später
erfolglos auf, die Zusammenarbeit mit der Kommission abzubrechen. Das
Rassemblement jurassien (RJ), der Bélier und die separatistischen Organisationen des
Berner Juras machten die Inkraftsetzung des Gesetzes zur Initiative "Unir" zur
Vorbedingung für ein Treffen mit der Konsultativkommission. 15

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 17.11.1992
HANS HIRTER

Das "Institut jurassien des sciences, des lettres et des arts", eine Vereinigung von rund
50 aus dem Jura stammenden Persönlichkeiten, forderte in einer öffentlichen
Erklärung noch vor dem Erscheinen des Berichts Widmer beide Seiten zu einem Dialog
auf. Dabei dürfe angesichts der unveränderten Opposition der Mehrheit der Bewohner
des Berner Juras nicht eine Vereinigung das Ziel sein, sondern die Förderung einer
strukturierten wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Zusammenarbeit. Erst wenn
sich aufgrund dieser Aktivitäten die gegenseitigen Vorurteile und Animositäten
abgebaut hätten, seien weitere Schritte angebracht. 16

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 23.03.1993
HANS HIRTER
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Am 7. März präsentierte die im Vorjahr vom Bundesrat eingesetzte
Konsultativkommission unter dem Vorsitz des ehemaligen Zürcher Stadtpräsidenten
Widmer (ldu) ihren Bericht. Sie beurteilte darin die Beibehaltung des Status quo als
unhaltbar. Geschichtliche, kulturelle und wirtschaftliche Faktoren würden für eine
Vereinigung der drei bernischen Bezirke mit dem Kanton Jura sprechen. Da zur Zeit
rund zwei Drittel der betroffenen Bevölkerung des Berner Juras gegen einen
Kantonswechsel sind, soll zuerst eine paritätisch zusammengesetzte und von einem
neutralen Vorsitzenden präsidierte Kommission mit Mitgliedern aus dem Kanton Jura
und dem Berner Jura einen Dialog aufnehmen. Ziel dieser Gespräche wären die
Ausarbeitung von Garantien zugunsten des Berner Juras nach einer Vereinigung mit
dem Kanton Jura. Diese Vereinbarung würde dann nach spätestens sieben Jahren den
Stimmberechtigten beider Regionen getrennt zur Abstimmung vorgelegt und, im Falle
einer Annahme durch beide Körperschaften, zur Gründung eines neuen Kantons
führen. Sollte sich dieser Weg nicht durchsetzen, wäre für die Kommission die
Gründung eines Halbkantons "Jura-Süd" noch vor einem Autonomiestatut im Kanton
Bern die nächstbeste Lösung. Im schlechtesten Fall wäre ein Kantonswechsel der
Gemeinden mit autonomistischer Mehrheit ins Auge zu fassen. Für die Gemeinden
Vellerat und Ederswiler schlägt die Kommission die sofortige Einleitung eines
Verfahrens zum Kantonswechsel vor, hingegen soll sich die mehrheitlich separatistische
Gemeinde Moutier bis zum Abschluss des angestrebten Dialogs gedulden. 17

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 08.04.1993
HANS HIRTER

Die Reaktionen auf den Bericht Widmer fielen sehr unterschiedlich aus. Die Berner
Regierung bekundete ihre Enttäuschung, die berntreuen Organisationen des Berner
Juras waren empört. Ihre Hauptkritik richtete sich an die Vorgabe, dass der
aufzunehmende Dialog, der an sich begrüssenswert sei, einzig auf das Ziel einer
Vereinigung ausgerichtet sein soll. Die Force Démocratique (FD) als wichtigste
antiseparatistische Organisation machte die Aufnahme eines Dialogs abhängig vom
Verzicht des Kantons Jura auf seine "Annexionsgelüste", wie sie insbesondere im
Ausführungsgesetz zur Unir-Initiative zum Ausdruck kämen. Unzufrieden mit dem
Bericht waren auch die Behörden der Stadt Biel. Sie kritisierten, dass die Konsequenzen
der von der Kommission postulierten Abtrennung des mit der Stadt eng verbundenen
Berner Juras für die Zukunft ihrer zweisprachigen Stadt nicht analysiert worden seien.
Innert weniger Wochen sammelten die Kritiker des Berichts im Berner Jura und in Biel
20'000 Unterschriften für eine Petition an den Bundesrat mit der Aufforderung, den
Empfehlungen des Berichts keine Folge zu leisten.
Positiv nahmen die jurassische Regierung, die Behörden der Stadt Moutier und die
autonomistischen Organisationen – diese sahen im Bericht den wichtigsten
"moralischen Sieg" des Juras seit 1815 – die Ausführungen der Kommission auf und
beurteilten sie als realistische Konfliktlösungsvorschläge. Das RJ betonte aber, dass
dieser vorgeschlagene Dialog keinesfalls die Begründung einer Kooperation über die
bestehenden Kantonsgrenzen zum Ziel haben dürfe, sondern einzig der Vereinigung
gewidmet sein müsse. Von den nationalen Parteien kritisierte die FDP den Bericht,
während er von der CVP gelobt wurde. Auf lokaler Ebene veröffentlichte die jurassische
SP gemeinsam mit der SP und der autonomistischen PSA des Berner Juras eine
Stellungnahme, welche die Aufnahme eines Dialogs begrüsst, dabei aber dem von der
Kommission Widmer postulierten Ziel einer Vereinigung nicht erste Priorität
einräumt. 18

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 08.10.1993
HANS HIRTER

Trotz verschiedentlichem Drängen autonomistischer Organisationen nahm der
Bundesrat noch nicht Stellung zum Bericht. Im Dezember kündigte er an, dass er auch
zu Beginn des Jahres 1994 seine Konsultationen mit den beiden betroffenen
Kantonsregierungen fortsetzen wolle. Einig sei man sich in den bisherigen Treffen über
die Notwendigkeit eines Dialog geworden, noch nicht aber über Form und Inhalt dieser
Gespräche. 19

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 17.12.1993
HANS HIRTER

In der Jurafrage wurde im Berichtsjahr ein wichtiger Schritt zur Versachlichung der
Auseinandersetzung eingeleitet. Unter dem Patronat des Bundesrats einigten sich die
Regierungen der Kantone Bern und Jura, den Dialog zwischen Vertretern des Kantons
Jura und des Berner Juras zu institutionalisieren. Dazu soll eine paritätisch
zusammengesetzte und von einer vom Bundesrat bezeichneten neutralen
Persönlichkeit präsidierte "Assemblée interjurassienne" geschaffen werden. Dieses
Forum soll einerseits über die Zukunft der Region diskutieren und andererseits
zuhanden der Kantonsregierungen Vorschläge für eine Intensivierung der

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 11.11.1994
HANS HIRTER
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grenzüberschreitenden Zusammenarbeit entwickeln. Die Entscheidungen dieses Rates
müssen sich auf die mehrheitliche Zustimmung in beiden Delegationen stützen. Aus
dem Bericht Widmer wurde also die Idee einer gemeinsamen Institution übernommen,
nicht aber die Vorgabe, dass der Dialog zu einem Vorschlag für einen Anschluss der drei
französischsprachigen Berner Bezirke an den Kanton Jura führen müsse. Beide Seiten
hatten Konzessionen gemacht. Bern hatte der These zugestimmt, dass die sechs
jurassischen Bezirke gemeinsame Interessen haben. Die jurassische Regierung
anerkannte die Gültigkeit der bestehenden Kantonsgrenzen und kündigte an, dass sie
das Ausführungsgesetz zur Volksinitiative "Unir", welche den Kampf für eine
Wiedervereinigung zu einem prioritären Staatsziel deklariert, zurückziehen werde.
Die Reaktionen fielen in der Presse sehr positiv aus. Weniger eindeutig war das Echo im
Jura selbst. Im Berner Jura kritisierte zwar die SVP des Bezirks Moutier die
Nachgiebigkeit der Berner Regierung und bemängelte vor allem, dass die bernische
Delegation ohne Vertreter der Stadt Biel gebildet werden soll. Die SP und die FDP
begrüssten hingegen das Abkommen ebenso wie ihre jurassischen Schwesterparteien
und die berntreue "Force démocratique" (FD). Bei der CVP war die jurassische Sektion
eher positiv, die bernjurassische zum Teil engagiert negativ eingestellt.
Auf Seite der Autonomisten verurteilte das "Mouvement autonomiste jurassien" (MAJ),
die Nachfolgeorganisation der beiden jurassischen Autonomie-Bewegungen
"Rassemblement jurassien" und "Unité jurassiennne", die Vereinbarung mit scharfen
Worten. Die jurassische Regierung wurde des Verrats bezichtigt, da sie den Berner Jura
als nicht per se zum Kanton Jura gehörende Region anerkennen und damit das Ziel
einer Wiedervereinigung preisgeben würde. Nach der Zustimmung des jurassischen
Parlaments zum Abkommen passte sich das MAJ den neuen Gegebenheiten an - ohne
allerdings seine Verratsvorwürfe an die Adresse der jurassischen Regierung
zurückzunehmen - und deklarierte, dass es sich in der nächsten Zeit für eine möglichst
grosse Autonomie der bernjurassischen Bezirke innerhalb des Kantons Bern einsetzen
werde. Diese Autonomie werde dann zwangsläufig zu einer "Befreiung des Südjuras"
und einer Wiedervereinigung des gesamten jurassischen Volkes führen. Eine ähnliche
Begründung führte der "Bélier" bereits in einer ersten Stellungnahme an: Er begrüsste
das Abkommen und gab sich überzeugt, dass sich die Südjurassier in einem Dialog ohne
die Anwesenheit deutschbernischer und Bieler Vertreter rasch von den Vorteilen eines
Kantonswechsels überzeugen lassen würden. In späteren Äusserungen meldete auch
der Bélier Vorbehalte an, allerdings ohne sich gegen die Einsetzung eines
Diskussionsforums auszusprechen.
Die bernische Regierung hatte bereits beim Abschluss der Vereinbarung
bekanntgegeben, dass die bernjurassische Delegation aus den 12
Kantonsparlamentariern der drei Bezirke Courtelary, Moutier und La Neuveville
(darunter drei Autonomisten) gebildet werde. Der Berner Grosse Rat stimmte der
Vereinbarung bei lediglich zwei Gegenstimmen aus dem Lager der Autonomisten zu. Die
jurassische Regierung beschloss, das Abkommen angesichts seiner grossen politischen
Bedeutung ebenfalls vom Parlament ratifizieren zu lassen. Dieses stimmte mit 47:4
Stimmen bei 8 Enthaltungen zu; auf eine Forderung des MAJ nach einer kantonalen
Volksabstimmung trat es nicht ein, und das MAJ verzichtete auch auf die Lancierung
eines Referendums.
Die eröffnende Sitzung der "Assemblée interjurassienne" fand am 11. November in
Moutier (BE) statt; der Bundesrat hatte mit dem Einverständnis der Kantone Bern und
Jura alt Bundesrat Felber zum Vorsitzenden ernannt. 20

Die im Vorjahr instaurierte Assemblée interjurassiennne tagte regelmässig und
beschloss dabei mehrere Resolutionen zuhanden der Regierungen der Kantone Bern
und Jura. Die Forderungen betrafen namentlich Fragen der Verkehrsverbindungen und
der Kooperation im Tourismusbereich. 21

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 11.11.1995
HANS HIRTER

Die 1994 geschaffene und seit Jahresbeginn vom Waadtländer Nationalrat Leuba (lp)
präsidierte Interjurassische Versammlung beschloss, sich mit der Frage eines neuen,
aus allen sechs Bezirken bestehenden Kantons auseinanderzusetzen. Auch wenn diese
Kommission noch keine konkreten Lösungsvorschläge vorzulegen vermochte, könnte
sich ihre Arbeit auf das politische Klima positiv auswirken. In diesem Sinne wurde von
den Medien auf jeden Fall eine gemeinsame Veranstaltung von Exponenten der beiden
Lager gewertet, an der man übereinstimmte, dass die von der bernischen Verfassung
gegebenen Möglichkeiten zur Schaffung von regionalen Instanzen mit eigenen
Kompetenzen und Finanzmitteln (z.B. im Kulturbereich) besser genutzt werden
sollten. 22

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 12.12.1997
HANS HIRTER
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Die Interjurassische Versammlung (Assemblé interjurassienne) war im Sommer
während einigen Monaten durch einen Boykott der Autonomisten gestört. Anlass war
die Absicht der bernischen Regierung, ihr bisheriges Prinzip, die bernjurassische
Delegation aus den Kantonsparlamentariern der Region zu bilden, aufzulockern und –
unter Wahrung des bei den kantonalen Wahlen vom Frühjahr bestätigten
Kräfteverhältnisses von drei zu eins zwischen Berntreuen und Autonomisten – rund die
Hälfte der Sitze mit Nichtparlamentariern zu besetzen. Während die Berntreuen diesen
Entscheid akzeptierten, lehnten die Autonomisten die Ernennung des
Gemeindepräsidenten von Moutier, Maxime Zuber, anstelle eines autonomistischen
Grossrats ab. Nach Zubers Verzicht beliess die Berner Regierung die autonomistische
Delegation unverändert. 23

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 05.09.1998
HANS HIRTER

Die bernische und die jurassische Regierung kamen überein, selbst aktiv zu werden und
der Interjurassischen Versammlung (AIJ) Vorschläge zur Stellungnahme zu unterbreiten.
Im August legten sie eine Liste mit 26 Projekten vor, welche die beiden Kantone oder
ihre Regionen gemeinsam durchführen könnten. Es handelt sich dabei insbesondere
um die Zusammenlegung von politischen Institutionen und Ämtern (z.B.
Gleichstellungsbüro, Jugenddelegierter), sowie um die gemeinsame Führung von
Schulen, Spitälern und kulturellen Einrichtungen. 24

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 28.08.1999
HANS HIRTER

Die paritätisch aus Vertretern des Kantons Jura und des Berner Juras
zusammengesetzte Kommission Assemblée interjurassienne (AIJ) bekräftigte ihre
Bereitschaft, eine Studie über einen gemeinsamen Kanton der drei bernischen und der
drei jurassischen Bezirke auszuarbeiten. Die bernische Regierung war zur Erteilung
dieses Auftrags aber nur bereit, wenn dies die einzige Studie sein wird und nicht, wie
von der im Kanton Jura vom Volk angenommenen Initiative für eine Vereinigung des
bernischen Juras mit dem Kanton Jura verlangt, auch noch die jurassische Regierung
einen entsprechenden Bericht ausarbeitet. Auch der Bundesrat hielt die AIJ für die
geeignete Stelle für die Verfassung dieser Studie und lehnte eine Anregung von
Nationalrat Berberat (sp, NE) ab, eine spezielle Expertengruppe dafür einzusetzen (AB
NR, 2005, Beilagen II, S. 346 f.). Grundsätzlich teilte auch die jurassische Regierung,
welche die erwähnte Volksinitiative vergeblich bekämpft hatte, diese Meinung. Sie
beantragte dem Parlament einen Gesetzesentwurf, der die AIJ mit der Ausarbeitung
der Studie beauftragt. Die Autoren der Volksinitiative, das Mouvement autonomiste
jurassien (MAJ), erklärten sich mit dieser Vorgehensweise zur Umsetzung ihres
Begehrens einverstanden. Damit war auch für die bernische Regierung der Weg für eine
Auftragserteilung an die AIJ frei. Unter Beteiligung des Vorstehers des EJPD, Bundesrat
Blocher, unterzeichneten die beiden Kantonsregierungen ein Mandat, das von der AIJ
nicht nur die erwähnte Studie, sondern auch einen Bericht darüber fordert, wie sich
das neue Statut des Berner Juras und die gemeinsamen interjurassischen Institutionen
auf das Zusammenleben und die Entwicklung der beiden Regionen auswirken. 25

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 19.11.2005
HANS HIRTER

Nachdem auf Antrag der Regierung auch das Parlament des Kantons Jura beschlossen
hatte, die Studie über einen gemeinsamen Kanton der drei bernischen und der drei
jurassischen Bezirke von der Assemblée interjurassienne (AIJ) ausarbeiten zu lassen,
konnte diese im August mit dieser Arbeit anfangen. Sie rechnete damit, den Bericht, in
welchem auch Alternativen zu einer Vereinigung überprüft werden sollen, im Herbst
2008 vorzulegen. Für die Behörden des Kantons Jura gilt dieser Bericht als Umsetzung
der Volksinitiative „Un seul Jura“; sie erwarten davon einen konkreten Plan zur
Vereinigung der beiden Regionen. 26

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 30.08.2006
HANS HIRTER

Die Assemblée interjurassienne (AIJ) publizierte einen Zwischenbericht zu ihrer für
2008 erwarteten Studie über einen gemeinsamen Kanton der drei bernischen und der
drei jurassischen Bezirke oder andere Lösungen. Dieser Zwischenbericht beschränkte
sich weitgehend auf eine Bestandsaufnahme der aktuellen Situation. 27

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 08.03.2007
HANS HIRTER
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Die Arbeit der Assemblée interjurassienne (AIJ) an einer Studie über einen
gemeinsamen Kanton der drei bernischen und der drei jurassischen Bezirke oder
andere Lösungen näherte sich ihrem Abschluss. Im Februar publizierte die AIJ einen
Zwischenbericht, in dem sie die Variante einer Vereinigung des Kantons Jura mit dem
bernjurassischen Gebiet konkretisierte. Die inneren Strukturen dieses neuen Kantons
sollen dabei gemäss der AIJ radikal verändert werden, indem die 132 Gemeinden zu nur
noch sechs (in den Grenzen der heutigen Bezirke) zusammengefasst würden. In
Kommentaren wurde einerseits der Mut der AIJ gelobt, mit dem Vorschlag der
Gemeindefusionen ein innovatorisches Element in die Debatte eingebracht zu haben.
Andererseits wurde aber auch darauf hingewiesen, dass gerade im Kanton Jura die
Pläne zur Vereinigung von Kleinstgemeinden in den letzten Jahren oft auf erbitterten
Widerstand gestossen waren. Kurz darauf entschied die AIJ, dass bei der Option
Vereinigung zu einem neuen Kanton die bernjurassische Gemeinde Moutier zum neuen
Kantonshauptort und Sitz der Kantonsverwaltung würde. In weiteren Zwischenberichten
konkretisierte die AIJ auch noch die Optionen eines Verzichts des Berner Juras auf
einen Kantonswechsel, aber mit verstärkter Kooperation mit dem Kanton Jura resp.
grösserer Autonomie im Kanton Bern. Im September gab die Kommission bekannt, dass
sie die Evaluation der verschiedenen von ihr ausgearbeiteten Modelle in Angriff nehmen
wolle. Im November teilte sie dann mit, dass sie den Schlussbericht doch nicht wie
geplant in diesem Jahr, sondern voraussichtlich im Frühjahr 2009 veröffentlichen
werde. 28

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 07.11.2008
HANS HIRTER

Am 4. Mai konnte in Moutier (BE) die Assemblée interjurassienne (AIJ) endlich ihren
Bericht über Zukunftsszenarien für den Berner Jura veröffentlichen und an die
Vorsteherin des EJPD, Eveline Widmer-Schlumpf, übergeben. Dieser Bericht sieht zwei
Lösungen vor. Die eine beantragt mit der Formel „Status quo plus“ ein Festhalten an
den bestehenden Kantonsgrenzen, aber eine grössere Autonomie des Berner Juras und
eine verstärkte Zusammenarbeit mit dem Kanton Jura. Die zweite Variante schlägt eine
Fusion des Berner Juras mit dem Kanton Jura und zusätzlich eine radikale
Gebietsreform vor, welche die Ortschaften der insgesamt sechs Bezirke (je drei im
Norden und im Süden) zu sechs neuen Gemeinden zusammenschliesst. Eine
Empfehlung zugunsten eines dieser beiden Modelle gab die AIJ nicht ab. Auf die in
einigen Westschweizer Medien und auch vom Neuenburger SP-Regierungsrat Jean
Studer propagierte Idee eines grösseren Zusammenschlusses mit dem Kanton
Neuenburg ging sie nicht ein. Sie empfahl ferner, die AIJ als Garant für die Fortführung
des Dialogs beizubehalten. Sie verzichtete hingegen darauf, konkrete Vorschläge für die
Entscheidfindung und deren Ablauf zu machen. Ob und wann Volksabstimmungen zum
weiteren Vorgehen durchgeführt werden sollen, liege in der Entscheidungskompetenz
der beiden betroffenen Kantonsregierungen. Diese kamen überein, sich innerhalb von
sechs Monaten zum Bericht zu äussern. 29

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 05.05.2009
HANS HIRTER

Im Berichtjahr stand die 2012 von der Assemblé Interjurassienne (AIJ), der 1994
gegründeten Tripartiten Konferenz bestehend aus den Kantonen Jura und Bern und
einer Vertretung des Bundes, vorgeschlagene erneute Juraabstimmung an. Konkret ging
es um die Frage, ob ein Verfahren, das in die Gründung eines  neuen Kantons mündet,
der das Gebiet des heutigen Kantons Jura und des französischsprachigen Teils des
Kantons Bern – den Berner Jura – umfasst, eingeleitet werden sollte. Mitte 2012
bereiteten die Regierungen der beiden betroffenen Kantone die entsprechenden
Verfassungsänderungen vor – die Absichtserklärung der beiden Kantone war noch im
Februar 2012 unterzeichnet worden. Im Kanton Bern war dabei die Idee des
vorgesehenen zweistufigen Verfahrens umstritten. Nach einer ersten kantonalen (Jura)
bzw. gesamtregionalen Abstimmung (Berner Jura) sollten die Gemeinden innert zweier
Jahre eine kommunale Abstimmung durchführen können, mit der sie abhängig vom
Ausgang der Gesamtabstimmung über einen Verbleib beim Kanton Bern oder einen
Wechsel zum Kanton Jura entscheiden können. Noch Ende 2012 hatte die SVP des
Kantons Bern im Grossen Rat eine Motion eingereicht, mit der dieser zweite Schritt
verhindert werden sollte. Die Motionäre argumentierten, dass die Gefahr eines
Flickenteppichs bestünde und die Initiative für eine erneute Abstimmung zur Jurafrage
gar nicht von der Bernjurassischen Bevölkerung eingereicht worden sei, sondern von
oben oktroyiert würde. Die Jurafrage sei schon lange geklärt und eine Abstimmung
deshalb eine unnötige Zwängerei. Die Motion war zwar mit Hilfe der BDP und der EDU
noch in der Wintersession letzten Jahres angenommen worden, die Jura-Delegation
des Grossen Rates – aufgrund eines Sonderstatuts haben die französischsprachigen
Parlamentarier ein Vetorecht – hatte aber einen Rückkommensantrag eingelegt, so dass

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 24.11.2013
MARC BÜHLMANN

01.01.90 - 01.01.20 8ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Ende Januar 2013 erneut darüber befunden werden musste. Eine Annahme des
Vorstosses hätte Neuverhandlungen zwischen den involvierten Kantonen bedingt.
Diesmal wurde die Motion allerdings mit 78 zu 74 Stimmen knapp zurückgewiesen. Die
Gegner sahen es als undemokratisch an, wenn die Bernjurassier nicht selber über ihre
Zukunft entscheiden könnten. Die Änderung des Gesetzes zum Sonderstatut des Berner
Juras, die die Grundlage für die Juraabstimmung auf Berner Seite schuf, wurde
anschliessend mit 94 zu 51 Stimmen bei 8 Enthaltungen angenommen. Im Jurassischen
Parlament passierte der Verfassungsartikel 139 als Grundlage für die Juraabstimmung
im Nordkanton zwei Tage nach dem Berner Entscheid einstimmig und ohne
Enthaltungen. Damit war der Weg frei für einen gemeinsamen Urnengang, der auf den
24. November angesetzt wurde.
Im Kanton Jura befürworteten alle Parteien mit Ausnahme der SVP einen
Zusammenschluss, im Berner Jura standen vor allem autonomistische Gruppierungen
für einen Kantonswechsel ein. Die Berner Kantonalparteien waren hingegen – mit
Ausnahme der PSA, die für eine Fusion eintrat und den Grünen, die Stimmfreigabe
beschlossen – alle für einen Verbleib der französischsprachigen Region beim Kanton
Bern. Der Conseil du Jura Bernois (CJB), das Bernjurassische Regionalparlament mit
Kompetenzen in Kultur- und Bildungsfragen, sprach sich Ende Juni mit 15:9 Stimmen
für einen Verbleib beim Kanton Bern aus. Die Regierungen empfahlen jeweils ein Ja
(Jura) bzw. ein Nein (Bern). Die in der Jurafrage seit jeher stark engagierten und in der
Wahl der Mittel häufig unzimperlichen Béliers und Sangliers – erstere streben einen
Grosskanton Jura an, letztere wollen den Verbleib des Berner Juras beim Kanton Bern –
störten den Dialog kaum. Sie weigerten sich allerdings auch, die Charta der AIJ zu
unterzeichnen (siehe unten). Eine im September vom Handels- und Industrieverein
Bern durchgeführte Umfrage kam zum Schluss, dass rund drei Viertel der
Gewerbetreibenden im Berner Jura den Verbleib im Kanton Bern bevorzugten. Die
wichtigsten Argumente für den Anstoss eines Fusionsprozess war das politische
Gewicht, welches der Berner Jura gewinnen könnte. Während der Kanton Jura von je
zwei französischsprachigen National- und Ständeräten vertreten sei, werde die
französischsprachige Bevölkerung des Kantons Bern durch deutschsprachige
Parlamentarier beim Bund vertreten. Umstritten war, wo der Berner Jura wirtschaftlich
besser aufgehoben sei. Im Kanton Jura waren seit 2000 mehr Firmen und Arbeitsplätze
geschaffen worden als im Berner Jura, die Arbeitslosigkeit und die Steuerbelastung
waren aber im Norden höher als im Süden. Die Staatsschulden pro Kopf lagen mit CHF
-101 im Kanton Jura tiefer als im Kanton Bern (CHF -197), die wirtschaftliche Attraktivität
des Kantons Bern wurde aber als höher eingeschätzt als jene des Kantons Jura.
Während die Bevölkerungszahl im Kanton Jura in den letzten Jahren zunahm (Mitte 2013
wohnten rund 71 000 Personen im Kanton Jura), stagnierte das Bevölkerungswachstum
im Berner Jura (52 000 Einwohner; 5.3% der Gesamtbevölkerung von Bern). Vor allem
im Kanton Jura wurde zudem betont, dass ein Ja leidglich einen Prozess für einen
allfälligen neuen Kanton anstosse. Ein solcher Prozess könne auch eine grosse Chance
für ein modernes Kantonsgebilde sein. Die Gegner wiesen auf die Bedeutung der
Region als Sprachbrücke hin. Der Kanton Bern habe in der gesamten Schweiz mit dem
französischsprachigen Norden eine zentrale kulturelle und politische Brückenfunktion
inne, die mit einem Ja am 24. November verloren ginge. Die Gegner warnten zudem vor
der Idee eines Warmlaufens. Ein Ja im November wäre nicht bloss eine Einleitung für
einen möglichen Fusionsprozess, sondern eine entscheidende Weichenstellung. Ein
Nein könnte zudem die Stärkung der Autonomierechte in der Region nach sich ziehen.
Die im Spätfrühling langsam einsetzende Abstimmungskampagne verlief – anders als
noch in den 1970er Jahren – auffallend sachlich. Ein Umstand der auch von der AIJ, die
ihrerseits mit einer Charta für politischen Anstand warb, lobend hervorgehoben wurde.
Im März war das finanzielle Engagement der beiden Kantonsregierungen ein
Medienthema. Beide Exekutiven wollten sich nach den Grundsätzen der Objektivität,
Transparenz und Verhältnismässigkeit für den Verbleib des Berner Juras beim Kanton
Bern bzw. für einen Fusionsprozess engagieren und vor allem ihre Informationspflicht
wahrnehmen. Eine Finanzierung von Abstimmungskampagnen käme nicht in Frage. Das
Jurassische Pro-Komitee „construire ensemble“ gab – nach einigem Wirbel – gar eine
Spende von der so genannten Wiedervereinigungsstiftung zurück. Die Stiftung hatte
Ende der 80er Jahre Geld vom Kanton Jura erhalten. Die Sensibilität des Themas hat
historische Wurzeln: Aus den so genannten Schwarzen Kassen hatte die Berner
Regierung bei den 1970er-Plebisziten heimlich probernische Gruppierungen finanziert,
was in den 1980er Jahren zum Berner Finanzskandal führte. Die Geschichte wurde auch
im Berichtjahr wieder breit diskutiert. Bereits im Juni 2013 durchgeführte, erste
Umfragen liessen darauf schliessen, dass die Meinungen früh gemacht waren. Es
zeichnete sich ein relativ deutliches Nein im Berner Jura und ein ebenso deutliches Ja
im Kanton Jura ab. Mitte Juli verschärfte sich der Ton ein wenig. Die SVP, die junge SVP
und die Sangliers machten mit provokativen Plakaten auf sich aufmerksam („non à la
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mafia, non au Jura“), mit denen auch Behördenmitglieder aus dem Kanton Jura
diffamiert wurden; so wurde etwa Elisabeth Baume-Schneider (sp) als Hexe karikiert,
die dem Berner Jura einen vergifteten Apfel überreicht. Derweil luden die Béliers ein,
via Facebook Ideen für Artikel für eine neue Verfassung zu entwerfen. Im September
versprach der Bund für die Abstimmung 15 unabhängige Beobachter zu entsenden, die
den fairen Verlauf des Urnengangs sicherstellen sollten. Ende September veranstaltete
eine Gruppe von Antiseparatisten einen Umzug auf den Pierre Pertuis, einen Pass
zwischen Tavannes und Sonceboz. Trotz emotionalen und markigen Aufrufen – etwa zu
„totaler Mobilisation“ – blieb die Situation friedlich. Im Kanton Jura bemühten sich die
Spitzen der Politik, für ein Ja zu werben. Der Abstimmungskampf blieb aber dennoch
lau; die Jurassierinnen und Jurassier schienen sich gar nicht sonderlich für die Frage zu
interessieren. Eine Mitte Oktober veröffentlichte Studie zeigte anhand von
Abstimmungsresultaten zu eidgenössischen Abstimmungen, dass der Berner Jura im
Stimmverhalten grössere Ähnlichkeit mit dem Kanton Jura als mit dem restlichen
Kanton Bern zeigt. Allerdings wurden dabei auch thematische und vor allem kommunale
Nuancen sichtbar. Die grösste Übereinstimmung zeigte sich wenig überraschend in
Moutier. Für etwas Wirbel sorgte eine Mitte Oktober an alle Haushalte im Berner Jura
verschickte Broschüre von „construire ensemble“, in der mit einem finanziellen Gewinn
für den Berner Jura geworben wurde, der sich bei einer Fusion dank höherer Zahlungen
aus dem Finanzausgleich einstellen würde. Auch die Béliers machten auf sich
aufmerksam, indem sie regionale Einrichtungen symbolisch mit Ketten verschlossen,
um darauf hinzuweisen, dass diese vom Kanton Bern zu wenig unterstützt würden. Für
einiges Aufsehen sorgte zudem die in einem Interview mit Le Temps Anfang September
gemachte Aussage der Freiburger Regierungsrätin Isabelle Chassot (cvp), die ein
Zusammengehen empfahl. Dies hatte – nach einer Interpellation im Berner Grossrat –
gar einen interkantonalen Briefwechsel auf Regierungsebene zur Folge. Zwei weitere
rund einen Monat vor der Abstimmung durchgeführte Umfragen bestätigten die Trends
vom Juni: Einem massiven Ja im Kanton Jura (rund 70 bis 75%) stand ein allerdings nicht
mehr so deutliches Nein (rund 55 bis 60%) im Berner Jura gegenüber. Darüber hinaus
liess sich eine sehr knappe Entscheidung im Städtchen Moutier absehen. Die
Umfrageprognosen bestätigten sich am Abstimmungssonntag vom 24. November.
Allerdings war das Nein im Berner Jura wesentlich massiver als erwartet: 71,8% der
Bernjurassier verwarfen die Fusionspläne. Die Stimmbeteiligung lag bei hohen 72,7%.
Noch deutlicher war das Resultat im Kanton Jura, wo sich 76,6% der teilnehmenden
Stimmberechtigten – die Beteiligung lag hier bei 64,2% – für einen Fusionsprozess
aussprachen. Alle Jurassischen Gemeinden wiesen Ja-Mehrheiten auf. Die
Enttäuschung auf Jura-Seite und die Freude auf Berner Seite waren gross. Damit war
die Jurafrage, wie von vielen gewünscht, allerdings nicht vom Tisch, da sich Moutier mit
55% Ja-Stimmenanteil für einen Fusionsprozess aussprach und sich in der
Nachbargemeinde Belprahon ein Patt ergab: je 110 Stimmberechtigte stimmten für bzw.
gegen den Prozess. Dadurch haben beide Gemeinden die Möglichkeit, eine kommunale
Abstimmung zu organisieren, mit der über eine gemeindeweise Fusion mit dem Kanton
Jura entschieden werden soll. Das genaue Verfahren war allerdings noch offen. Am
Abend der Abstimmung kam es zwar vereinzelt zu Provokationen der Pro-Berner in
Moutier, insgesamt wurde der Abstimmungsprozess aber sowohl von den
Abstimmungsbeobachtern des Bundes als auch in der internationalen Presse als
vorbildlich bezeichnet. Das deutliche Nein warf bereits seine Schatten auf die im März
2014 anstehenden Kantonalberner Gesamterneuerungswahlen voraus. Allgemein wird
erwartet, dass die Regierungsratswahlen aufgrund des Jura-Sitzes entschieden werden.
Der Berner Jura hat dank seines Autonomiestatus einen garantierten Regierungssitz. 30

Plusieurs mesures de sécurité encadreront le vote sur l'appartenance cantonale de la
ville de Moutier, afin d'assurer un scrutin sans controverses. Des observateurs de la
Confédération seront sur place, à Moutier, lors du scrutin du 18 juin 2017. Une
conférence tripartie composée des exécutifs des cantons du Jura et de Berne, ainsi
que de la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga, en a décidé ainsi, afin d'assurer
d'un commun accord la fin du processus permettant de régler d'un point de vue
politique cette partie-là de la question jurassienne. Les observateurs seront des
juristes de l'Office fédéral de la justice n'habitant aucun des deux cantons. Ils seront,
entre autre, chargés de faire un travail de sensibilisation dans les bureaux de poste, ou
encore dans les établissements médico-sociaux (EMS), où, lors du plébiscite de 1975, un
bulletin de vote pouvait, semble-t-il, se monnayer 100 francs. De plus, les votes par
correspondance seront adressés à l'Office fédéral de la justice à Berne et non, comme
il est de tradition, à l'hôtel de ville de Moutier. Le transport des bulletins sera, quant à
lui, soumis à des mesures de sécurité supplémentaires. Finalement, toute personne
déposant ses papiers à Moutier après le 18 mars, c'est-à-dire trois mois avant le scrutin,
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ne pourra y prendre part. Cette mesure permet d'éviter le tourisme électoral redouté
par les deux camps. Pour autant, rien ne semble, jusqu'à présent, attester d'un tel
phénomène. 31

Crémines et Grandval ne voteront finalement pas sur leur appartenance cantonale,
comme initialement prévu. Le motif invoqué est le même pour les deux communes: un
projet de fusion entre les communes de Grandval, d'Eschert, de Corcelles et de
Crémines est privilégié par les autorités de Crémines et de Grandval, abandonnant de
facto le projet voulu par une partie des habitants de passer du canton de Berne au
canton du Jura. Les autorités des deux communes réagissent à des pétitions déposées
par leurs citoyens respectifs (signées par 122 habitants pour la commune de Crémines,
soit près d'un quart de la population et 120 pour la commune de Grandval, représentant
plus d'un quart des habitants), demandant aux autorités d'aller dans la direction du
projet de fusion et d'abandonner la votation sur leur appartenance cantonale. Ainsi,
même en cas d'échec du projet de fusion – dont la votation est prévue le 26 novembre
2017 – ces deux communes resteront, pour l'heure, bernoises. Les communes
bernoises de Sorvilier et de Belprahon seront donc les seules à voter sur leur
appartenance cantonale le 17 septembre 2017. 32

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 05.05.2017
KAREL ZIEHLI

Dans le cadre de la votation sur le changement d'appartenance cantonale de la ville
bernoise de Moutier, l'hôpital prévôtois est source de conflits. En effet, en tant
qu'employeur de première importance dans cette région-ci du Jura bernois – 330
personnes y sont employées – toute décision quant à son avenir pourrait avoir une
influence significative sur le vote du 18 juin 2017. En cas de changement cantonal, le
gouvernement bernois exclut toute possibilité de planification hospitalière commune,
ainsi que toute ouverture de l'actionnariat de l'Hôpital du Jura bernois (HJB) – le
canton de Berne étant actionnaire à 100%. 
De plus, le canton du Jura s'est plaint, auprès de la conseillère fédérale en charge du
bon déroulement du scrutin, Simonetta Sommaruga, ainsi qu'auprès du canton de
Berne, des agissements des responsables de l'hôpital. Le conseiller d'Etat jurassien
Charles Juillard (JU, cvp/pdc) remet en question l'engagement de ces derniers, qui ont
fait part – par l'envoi de lettres et de publication d'annonces – de leurs inquiétudes
quant aux incertitudes qu'un changement de canton pouvaient impliquer. Ces propos
ont poussé le conseiller d'Etat jurassien à dire qu'il s'agissait d'une prise de position
claire en faveur du maintien de la cité prévôtoise au sein du canton de Berne. Anthony
Picard, le Président du Conseil d'administration de l'hôpital en question, justifie ses
craintes par la proximité de l'hôpital de Delémont – 15 kilomètres séparent les deux
sites – qui est également actif dans les soins aigus. Il redoute qu'en cas de changement
cantonal, l'hôpital de Moutier ne soit amputé d'une partie de ses services. En réponse à
ces propos et actions, le ministre jurassien de l'économie et de la santé, Jacques
Gerber (JU, fdp/plr), a tenu à préciser que la feuille de route pour cette votation
n'incluait pas la négociation des futures prestations de cet hôpital en cas de
changement cantonal et qu'aucune modification des services n'était à prévoir avant
2021. 
En février déjà, l'hôpital prévôtois était au centre de tensions quant à d'éventuelles
pressions et menaces d'intimidation dénoncées par des membres du personnel ainsi
que par des patients, poussant le maire de la ville de Moutier, Marcel Winistoerfer (BE,
pdc/cvp) à remettre une lettre à Pierre-Alain Schnegg (BE, svp/udc) – le conseiller
d'Etat bernois garant officiel de la régularité du scrutin – pour que cela ne se
reproduise pas. 33
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Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Strukturpolitik

Die Kantone Bern, Freiburg, Neuenburg und Solothurn, zu denen sich später auch noch
der Jura gesellte, beschlossen, einen "Wirtschaftsraum Mittelland" zu gründen. In
dessen Rahmen soll insbesondere die Zusammenarbeit im Bildungs-,
Wirtschaftsförderungs- und Verkehrsbereich verbessert werden.

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 31.12.1994
HANS HIRTER

Öffentliche Finanzen

Finanzausgleich

Mitte Mai wurde der Zuger Finanzdirektor Peter Hegglin (cvp) als Nachfolger von
Christian Wanner (SO, fdp) zum Präsidenten der Finanzdirektorenkonferenz (FDK)
gewählt. Mit Hegglin steht neu ein Vertreter eines reichen NFA-Geberkantons an der
Spitze des Gremiums. Er wolle sich für einen fairen Finanzausgleich einsetzen, gab
Hegglin zu Protokoll. Der Zuger Magistrat war 2012 als starker Kritiker des grössten
Empfängerkantons Bern aufgefallen: Die Angestellten gingen im Hauptstadtkanton mit
63 in Pension, was die anderen Kantone berappen müssten. Der vielfach kritisierte
Kanton Bern selber verwies auf den Umstand, dass er zwar in absoluten Zahlen am
meisten von der NFA profitiere, pro Kopf aber nur an sechster Stelle liege. Zudem lud
die Finanzdirektorin des Kantons Bern, Beatrice Simon (bdp), die Finanzdirektoren
zweier potenter Geberkantone – Peter Hegglin (ZG) und Kaspar Michel (SZ) – nach Bern
ein, um sie für die Strukturprobleme des Hauptstadtkantons zu sensibilisieren. 34

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 05.07.2013
MARC BÜHLMANN

Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Eisenbahn

Ouvert en 2007, le tunnel du Lötschberg a déjà atteint sa capacité limite, a annoncé la
compagnie BLS au printemps. Son succès est tel que l’offre de sillons, en particulier en
matière de trafic marchandises transalpin, ne parvient plus à satisfaire la demande et
que des goulets d’étranglement sont apparus, notamment entre Berne et Thoune, dans
la vallée de l’Aar, et entre Bâle et Olten (tunnel du Wisenberg). Afin de répondre à la
demande croissante, la société a jugé nécessaire l’achèvement du tunnel, par
l’équipement du second tube sur le tronçon Ferden-Mitholz, et la construction d’une
troisième voie sur le tronçon Gümligen-Münsingen (BE). Selon les résultats d’une étude
réalisée sur mandat de BLS, l’achèvement est techniquement réalisable dans un délai
de 12 ans pour un montant total de CHF 1,33 milliard. Une variante réduite, se limitant à
l’équipement du second tube, coûterait quant à elle CHF 790 millions. L’achèvement du
tunnel permettrait d’offrir une cadence semi-horaire pour le trafic voyageurs et de
doubler la capacité pour le trafic marchandises. Les gouvernements bernois et valaisan
ont accueilli avec enthousiasme les résultats de cette étude et se sont engagés à
intervenir auprès de la Confédération afin que celle-ci intègre le Lötschberg à la
variante 1 du projet Rail 2030. Ils ont par ailleurs proposé de financer les travaux au
moyen des amortissements que verse BLS à la Confédération à raison de CHF 75
millions par an. Afin de mener la lutte sur le terrain fédéral, les deux cantons ont créés
un « comité pour le Lötschberg ». 35

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 30.10.2010
NICOLAS FREYMOND

Im März des Berichtsjahrs erfolgte die bereits 2010 angekündigte Gründung des
Lötschberg-Komitees, das vom ehemaligen BLS-Direktor und bernischen BDP-Grossrat
Mathias Tromp geführt wird. Die Interessenorganisation, der sich u.a. die Kantone Bern,
Wallis, Aargau, Solothurn, Neuenburg und beide Basel angeschlossen haben, fordert zur
Beseitigung der Kapazitätsengpässe auf dem Schweizer Schienennetz den durchgehend
zweigleisigen Ausbau des Lötschberg-Basistunnels und damit eine Stärkung der Achse
Basel–Bern–Domodossola im Alptransit. (Zur Umwandlung des der BLS gewährten
Baukredits in ein bedingt rückzahlbares Darlehen siehe hier.) 36
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Luftfahrt

Par 21 voix contre 2 (2 cantons non représentés), la Conférence des directeurs
cantonaux des finances (CDCF) a adopté une résolution invitant l’ensemble des cantons
à participer au capital-actions de la nouvelle compagnie aérienne. Les cantons étaient
encouragés, mais ils restaient cependant entièrement libres de leur choix. Le
gouvernement du canton de Zurich s’est proposé d’assumer la plus grande part de la
somme avec CHF 300 millions. Ayant reçu l’aval du parlement cantonal, celle-ci était
toutefois conditionnée à son acceptation par le souverain zurichois lors de la votation
populaire de janvier 2002. Les autres cantons aéroportuaires se sont aussi engagés à
l’achat d’actions de la nouvelle Crossair : CHF 21 millions pour Bâle-Ville et 5 pour Bâle-
Campagne; 10 pour Genève sous réserve d’un engagement de tous les autres cantons.
Le solde, soit CHF 59 millions, a été réparti entre les 23 autres cantons selon une clé de
répartition qui a tenu compte du nombre d’habitants, du revenu cantonal brut et
l’éloignement par rapport à l’aéroport de Zurich. Le canton de Berne, qui devait
théoriquement verser CHF 10 millions, a immédiatement fait connaître son opposition.
St Gall et Soleure ont fait de même. De son côté, Argovie a limité son aide à CHF 3
millions au-lieu des 10 prévus. L’objectif des engagements dans la recapitalisation de
Crossair était fixé à CHF 2,74 milliards; le plancher était à CHF 2,2 milliards. 37

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 30.11.2001
PHILIPPE BERCLAZ

Umweltschutz

Naturschutz

Après la décision favorable des sept communes bernoises en 1998, c'était au tour des
communes valaisannes de Naters et de Ried-Mörel de prendre position sur le projet
d'inscription du glacier d'Aletsch (région Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn) dans le
patrimoine mondial de l'Unesco. La commune de Naters s'est prononcée par 1300 voix
contre 990 favorablement au projet. La situation était plus compliquée pour la
commune de Ried-Mörel qui a dû voter sur deux objets. Le premier consistait à
prendre en compte la proposition de l'OFEFP. Le deuxième était la proposition de la
commune, à savoir la même que le projet de l'Office fédéral, moins 90 hectares à
rogner des 300km2 du périmètre Unesco. Ceux-ci se trouvent au fond de la gorge de la
Massa, à la hauteur du barrage de Gebidem qui retient les eaux du glacier. La solution
proposée par la commune consistait à reculer la limite Unesco du mur du barrage au
fond du lac, quelques centaines de mètres plus loin. Les citoyens de Ried-Mörel ont
refusé à 123 contre 46 la proposition officielle de l'OFEFP qui mettait la limite de la
frontière pour le domaine de l'Unesco dans la région
Riederhorn/Gebidemstausee/Belalp et ont accepté par 114 voix contre 59 la
proposition communale. Les habitants de Ried-Mörel ont ainsi accepté le projet de
mettre la région du glacier d'Aletsch dans le patrimoine mondial de l'Unesco, mais ils se
sont laissés la porte ouverte au développement touristique futur. Celui-ci consistait à
une éventuelle liaison téléphérique entre Riederalp et Belalp, la station de Naters située
de l'autre côté du glacier d'Aletsch. 38
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Naturgefahren

Du 20 au 23 août, 17 cantons (Seuls les deux Appenzell, les deux Bâle, Genève,
Neuchâtel, Thurgovie et le Tessin ont été épargnés.) ont été touchés à des degrés divers
par de fortes intempéries. Le record de précipitations a été établi à Napf (BE) où l’on a
mesuré 187 millimètres ou litres d’eau par m2 en quarante-huit heures. À la différence
des orages d’été, ces intempéries se sont caractérisées par leur longue durée. Ces
intempéries ont eu pour origine une dépression durable qui ramenait de l’humidité
depuis la Méditerranée et qui ne s’éloignait que lentement vers l’Est. Le problème a été
aggravé par la douceur de l’air. Ainsi, la limite des chutes de neige ne s’est située
qu’entre 2500 et 3000 mètres. De ce fait, les précipitations ne sont pas tombées sous
forme de flocons. Elles ont coûté la vie à six personnes et ont causé des dégâts
considérables aux habitations et aux infrastructures. De nombreuses rivières sont
sorties de leur lit, provoquant des inondations ou des glissements de terrains. Les
habitants du quartier de la Matte en ville de Berne ont dû être évacués. La Vallée de
l’Entlebuch (LU) et celle d’Engelberg (OW) se sont retrouvées coupées du monde.
L’armée a engagé 1000 militaires et 11 hélicoptères pour venir en aide aux personnes
sinistrées. Après décompte, l’Association suisse d’assurances a estimé à 1,335 milliards
de francs le montant des dommages assurés auprès de ses membres. Les
établissements cantonaux d’assurance incendie, qui couvrent les dommages aux
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immeubles, les ont chiffrés à 665 millions. En collaboration avec les cantons, le Conseil
fédéral a évalué les dégâts aux infrastructures publiques (structures hydrauliques,
routes, chemins de fer) à 536 millions. Conformément à la loi, le CF a rappelé que la
Confédération prendra en charge les frais de reconstruction de routes principales et
d’autoroutes endommagées jusqu’à raison des trois quarts des coûts. Elle aidera aussi
les chemins de fer privés, mais pas les CFF, ni Swisscom. 
Uri, Obwald et Nidwald, trois cantons particulièrement touchés, ont demandé au
gouvernement une aide financière exceptionnelle. En fin d’année, le gouvernement a
décidé de libérer 251 millions de francs pour les dégâts occasionnés au domaine public
par les intempéries. Il s’est toutefois refusé à demander au parlement des crédits
spéciaux, vu la mauvaise santé financière de la Confédération (Ip.05.3472). 39

Nach den Überschwemmungen warf der Aargau dem Kanton Bern vor, das Berner
Wasserwirtschaftsamt habe mehr Wasser aus dem Bielersee in die Aare abfliessen
lassen, als dies gemäss der interkantonalen Vereinbarung zulässiggewesen wäre. Die
Berner wehrten sich gegen die Vorwürfe und begründeten die zu hohen Wassermengen
mit den unpräzisen Abflussprognosen des Bundes. 40

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 13.08.2007
ANDREA MOSIMANN

Im Jahr 2017 wurde ein neuer Versuch unternommen, eine obligatorische
Erdbebenversicherung zu schaffen, nachdem entsprechende Bemühungen schon
einige Male gescheitert waren (vgl. Kt.Iv. 15.310 oder Mo. 11.3511). Auf Bitte der UREK-SR
erarbeitete die kantonale Regierungskonferenz Militär, Zivilschutz und Feuerwehr (RK
MZF) die Eckwerte einer Konkordatslösung für eine obligatorische
Erdbebenversicherung. In diesem Papier hielt die RK MZF fest, dass ein Konkordat nur
dann einzuführen sei, wenn eine Anzahl Kantone beitrete, die zusammen mindestens 85
Prozent der zu versichernden Gebäude und Sachwerte der Schweiz abdeckten. Nur so
könne eine möglichst kostengünstige Lösung erreicht werden. Auch die Beteiligung des
Bundes an der Finanzierung der Versicherungslösung sei Bedingung für das
Inkrafttreten des Konkordates. Bis Ende 2017 hatten die Kantone danach Zeit, sich zu
diesem Papier und zur Frage, ob ein entsprechendes Konkordat ausgearbeitet werden
soll, zu äussern. 13 Kantone befürworteten die Schaffung eines Konkordats, drei
Kantone lehnten ein Konkordat zwar grundsätzlich ab, erklärten sich aber allenfalls
bereit, sich einer Konkordatslösung anzuschliessen, falls diese dennoch ausgearbeitet
würde. Zehn Kantone lehnten ein solches gänzlich ab. Sie begründeten ihre Haltung
insbesondere damit, dass es bereits heute auf freiwilliger Basis möglich sei, eine
Erdbebenversicherung abzuschliessen. Aufgrund der zahlreichen ablehnenden Kantone
konnten die notwendigen 85 Prozent nicht erreicht werden; die obligatorische
Erdbebenversicherung war damit ein weiteres Mal vom Tisch.
In der Medienberichterstattung wurde darauf hingewiesen, dass Schweizerinnen und
Schweizer im Zweifelsfall lieber überversichert seien; nur beim Schadensfall
«Erdbeben» herrsche eine grassierende Unterversicherung, obwohl hier das grösste
Schandenspotential bestehe. Nur knapp 10 Prozent der Hauseigentümerinnen und
Hauseigentümer seien gegen Erdbeben versichert. Zwar hätten zwei Kantone eigene
Lösungen gefunden – in Zürich deckt die kantonale Gebäudeversicherung Schäden
durch Erdbeben ab und in Basel-Landschaft bietet die Basellandschaftliche
Kantonalbank ihren Hypothekarnehmenden automatisch und ohne Aufpreis eine
Erdbebenversicherung an – und 18 Kantone hätten den Schweizerischen Pool für
Erdbebendeckung ins Leben gerufen. Doch sei dieser mit CHF 2 Mrd. sehr knapp
bemessen. Bei einem stärkeren Erdbeben würden die Gebäudeschäden rasch die 2-
Milliarden-Schwelle überschreiten, sodass die Leistungen aus dem Pool an die
einzelnen Gebäudebesitzer entsprechend stark gekürzt werden müssten. Des Weiteren
wurde in den Medien ein Bericht zitiert, gemäss welchem im Rahmen einer solchen
allfälligen Erdbebenversicherung eine Leistungskapazität von rund CHF 20 Mrd. zur
Verfügung gestellt werden sollte. Mit dieser Summe könnten die Gebäudeschäden, wie
sie ein alle 500 Jahre vorkommendes Erdbeben verursachen würde, voll ausfinanziert
werden. 41
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Abfälle

En proie à des difficultés financières majeures, la société DMS-Fairtec, chargée de
l'exploitation de la décharge pour déchets spéciaux de St-Ursanne (JU), a déposé son
bilan avant d'être définitivement mise en faillite dans le courant du mois d'avril. En
raison de ces nouveaux développements, le traitement et le transport vers un site
approprié des quelque 8'000 tonnes de déchets spéciaux encore entreposés sur les
lieux sont alors tombés sous la responsabilité du canton du Jura. Confrontées à une
facture comprise entre CHF 2.5 et 4 millions, les autorités cantonales ont sollicité le
soutien financier de la Confédération et des cantons de Zurich, St-Gall et Thurgovie
d'où proviennent environ 70% des boues industrielles stockées à St-Ursanne. Par
ailleurs, il convient de souligner que l'unité de stabilisation de déchets spéciaux qui se
trouvait jusqu'alors à St-Ursanne a été rachetée par l'ISDS (Installation de stockage pour
déchets stabilisés)à Oulens-sur-Echallens (VD) pour un montant de 300'000 francs. Sa
mise en service sur ce nouveau site est prévue pour le mois de juin 1998. A ce propos, il
est à relever que les travaux de construction de la première étape de l'ISDS ont débuté
en juin de l'année sous revue. Bien qu'ayant activement participé au processus de
planification qui avait abouti au choix du site vaudois en 1993, le gouvernement
fribourgeois a toutefois renoncé à s'associer à la réalisation de cet ouvrage chapeauté
par les cantons de Vaud, Genève, Neuchâtel et du Valais. Les autorités fribourgeoises
ont en effet douté de la viabilité économique du projet eu égard aux surcapacités de
stockage de la décharge privée «Teuftal» à Mühleberg (BE). Conçue pour accueillir
60'000 m3 de déchets spéciaux, la première étape de l'ISDS sera en principe destinée à
l'entreposage définitif des cendres volantes riches en métaux lourds provenant des
usines d'incinération des ordures ménagères. 42

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 04.11.1997
LIONEL EPERON

Le litige concernant le surcoût de l’assainissement du dépôt de déchets spéciaux de
Kölliken (AG) a connu son épilogue en toute fin d’année. Le consortium propriétaire du
dépôt, réunissant le canton d’Argovie, le canton et la ville de Zurich, ainsi que les firmes
de la chimie bâloise, et la Confédération ont convenu du financement du surcoût :
ramené de 250 à 222 millions de francs, celui-ci est pris en charge à raison de 46
millions par le consortium et de 176 millions par la Confédération à travers le Fonds
pour les sites contaminés (OTAS). Les entreprises chargées de l’assainissement ont
toutefois jugé ce montant insuffisant et refusé de reprendre les travaux. Plusieurs
rencontres, présidées par Franz Steinegger, en sa qualité de médiateur, ont ainsi été
nécessaires pour aboutir, en fin d’année, à un accord sur le montant définitif du
surcoût, qu’aucune des parties n’a toutefois communiqué, indiquant seulement que la
différence avec le précédent montant se chiffrait en dizaines de millions de francs. 43

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 20.01.2010
NICOLAS FREYMOND

Die Sanierung der Sondermülldeponie Kölliken (AG) soll rund um die Hälfte teurer
werden, als dies vor sieben Jahren geplant gewesen war. Grund dafür seien unter
anderem die verschärften Sicherheitsvorschriften sowie die 82'000 t Schlacke, welche
während den Sanierungsarbeiten entdeckt wurden. Für die Kosten, welche bis zu CHF
770 Mio. betragen könnten, müssen mit den Kantonen Aargau und Zürich, der Stadt
Zürich und der Basler Chemie die ehemaligen Betreiber der 1985 stillgelegten Deponie
aufkommen. Geplant ist, dass der Bund CHF 170 Mio. aus dem Altlastenfonds
beisteuert. Davon hat er CHF 120 Mio. bereits gesprochen. 44

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 12.03.2011
MARLÈNE GERBER

Sozialpolitik
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Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Medikamente

Nur zögerlich erfolgt der Beitritt der Kantone zum revidierten Heilmittelkonkordat. In
Basel beantragte der Regierungsrat dem Grossen Rat einen befristeten Beitritt bis
spätestens zum Jahr 2000, in Bern bewegte sich die vorberatende
Parlamentskommission in dieselbe Richtung. In beiden Fällen wurde die Zurückhaltung
damit begründet, dass in diesem Bereich eine Bundesregelung dringend notwendig
wäre. Dies auch im Hinblick auf eine Annäherung an Europa, da die Schweiz als einziges
westeuropäisches Land keine Medikamentenkontrollstelle mit staatlichem Charakter
hat. 45

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 25.08.1990
MARIANNE BENTELI

24 Kantone haben dem 1988 beschlossenen neuen interkantonalen Konkordat über die
Kontrolle der Heilmittel zugestimmt, Basel-Stadt und Bern allerdings nur mit
Vorbehalten bzw. mit einer zeitlichen Befristung. Im Berichtsjahr 1992 führte die
Ablehnung durch die Kantone Zürich und Appenzell Ausserrhoden jedoch zum
Scheitern des neuen Konkordates. Der Widerstand dieser beiden Kantone erfolgte
allerdings aus unterschiedlichen Gründen. Mit ihrer Ablehnung wollte die Zürcher
Legislative den Weg frei machen für eine Bundeslösung. Dem Konkordat warf sie vor,
schwerfällig zu sein und an einem Demokratiedefizit zu leiden. Appenzell befürchtete
die Stärkung der Interkantonalen Kontrollstelle für Heilmittel (IKS) und damit den Verlust
der kantonalen Heilmittelregistrierung, was zu einschneidenden Einschränkungen in der
Appenzeller Naturärztetradition führen würde. 46

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 18.08.1992
MARIANNE BENTELI

Der Kanton Zürich lehnte im Januar erneut den Beitritt zum revidierten
interkantonalen Heilmittelkonkordat ab. Damit verstärkte sich der Trend hinzu einer
Bundeslösung. Für diese sprachen sich unter anderem die exportorientierte
Pharmaindustrie, entwicklungspolitische Kreise und Konsumentinnenorganisationen
sowie – neben Basel-Stadt und Bern, die dem Konkordat nur befristet beigetreten sind
– die Kantone Appenzell-Innerrhoden, Genf, Glarus, Luzern, Obwalden, Schwyz und Zug
aus. Gegen eine Bundeskompetenz, wie sie der Bundesrat im ersten Eurolex-Paket
vorgesehen hatte, wandten sich weiterhin die Kantone Basel-Land, Solothurn, St.
Gallen, Thurgau, Uri, Waadt und Wallis. 47

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 15.05.1993
MARIANNE BENTELI

Suchtmittel

Der Kanton Tessin wandelte sich innert Jahresfrist vom freizügigsten Kanton in Fragen
Cannabis-Konsum zum repressivsten Landesteil. In zahlreichen Razzien wurden
sämtliche Indoor-Plantagen und Hanfläden dicht gemacht und gegen deren Betreiber
Anklage erhoben. Das kompromisslose Vorgehen der Tessiner Behörden gegen
Hanfanbauer und Ladenbesitzer soll in der ganzen Schweiz Schule machen. Im Mai
einigten sich Staatsanwälte, Richter und Polizisten aus zehn Schweizer Kantonen (AG,
BS, BE, FR, GR, SZ, TI, VD, VS und ZH) anlässlich einer Tagung in Bellinzona auf eine
gemeinsame Nulltoleranzstrategie bei Anbau und Handel. 48

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 19.09.2003
MARIANNE BENTELI

Soziale Gruppen

Migrationspolitik

Von verschiedener Seite werden seit einigen Jahren individuelle
Integrationsvereinbarungen propagiert, wie sie auch das neue Ausländergesetz
vorsieht, und von denen die Erteilung oder eine Verlängerung der
Aufenthaltsbewilligung oder der Familiennachzug abhängig gemacht werden könnten.
Die Migrantinnen und Migranten verpflichten sich dabei, gewisse individuelle Ziele zu
erreichen, beispielsweise einen sprachlichen Lernerfolg. 2008 werden mindestens vier
Kantone an einem entsprechenden Pilotversuch teilnehmen, die beiden Basel, Zürich
und Solothurn. 49

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 28.12.2007
MARIANNE BENTELI
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Die Kantone Basel-Stadt, Basel-Land, Solothurn und Zürich starteten einen Pilotversuch
mit Integrationsvereinbarungen. Teil dieser Vereinbarung ist es, die Erteilung einer
Aufenthalts- oder Kurzaufenthaltsbewilligung künftig mit der Bedingung zu verknüpfen,
dass ein Sprach- oder Integrationskurs besucht wird. Das BFM, welches den Versuch
begleitet, will so das Erlernen der Landessprache sowie Kenntnisse über die
gesellschaftlichen Verhältnisse und das Rechtssystem in der Schweiz fördern. Im Sinn
eines Anreizes können die Kantone gut integrierten Ausländerinnen und Ausländern die
Niederlassungsbewilligung vorzeitig erteilen. 50

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 23.01.2008
MARIANNE BENTELI

Bildung, Kultur und Medien

Bildung und Forschung

Grundschulen

Im Juni stellten die Bildungsdirektorin des Kantons Jura und ihre beiden Amtskollegen
aus Bern und Neuenburg das Projekt für eine gemeinsame Pädagogische Hochschule
(HEP-BEJUNE) vor, die ab August 2001 die Lehrerausbildung für alle drei Kantone mit
Zweigstellen in La Chaux-de-Fonds, Porrentruy und Biel gewährleisten soll. 51

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 06.06.2000
ELISABETH EHRENSPERGER

Neun Kantone vornehmlich aus der Ostschweiz (AG, AI, AR, GL, GR, SG, SH, TG, ZH)
sowie Liechtenstein beteiligen sich ab dem Schuljahr 2002/03 an den Schulversuchen
zur Grund- und Basisstufe. Die Grundstufe umfasst zwei Kindergartenjahre und das
erste Primarschuljahr, die Basisstufe zwei Kindergartenjahre und die ersten zwei
Primarschuljahre. Die Grundstufe kann in minimal zwei und maximal vier Jahren
durchlaufen werden, die Basisstufe in minimal drei und maximal fünf Jahren – in
beiden Stufen je nach Entwicklungsstand des Kindes. 52

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 08.06.2002
MARIANNE BENTELI

Im Berichtsjahr gaben die Bildungsdirektoren der Romandie und des Tessins (BE, FR,
GE, JU, NE, TI, VD, VS) ein Konzept zur Harmonisierung der Lernziele (plan d’études-
cadres romand d’harmonisation des objectifs d’apprentissage, PECARO) in die
Vernehmlassung. PECARO definiert nicht nur die Lernschwerpunkte für die drei
Altersstufen (1.-2., 3.-6. und 7.-9. Schuljahr), sondern legt auch fest, wie viel Zeit die
Lehrkräfte für die Vermittlung des entsprechenden Lernstoffes aufzuwenden haben.
Einige Waadtländer Parlamentarier und Elternvereinigungen drohten mit dem
Referendum, weil sie befürchteten, die Kontrolle über die obligatorische Schule zu
verlieren. 53

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 30.09.2004
MAGDALENA BERNATH

2004 hatten die Bildungsdirektoren der Romandie und des Tessins (BE, FR, GE, JU, NE,
TI, VD, VS) ein Konzept zur Harmonisierung der Lernziele (PECARO) in die
Vernehmlassung gegeben. PECARO definiert nicht nur die Lernschwerpunkte für die
drei Altersstufen (1.-2., 3.-6. und 7.-9. Schuljahr), sondern legt auch fest, wie viel Zeit
die Lehrkräfte für die Vermittlung des entsprechenden Lernstoffes aufzuwenden
haben. In der Konsultation stiess das Konzept auf ein positives Echo, sowohl bei den
Lehrkräften als auch bei den Eltern. PECARO soll in einer interkantonalen Vereinbarung
verankert werden, die ab 2007 den kantonalen Parlamenten zur Genehmigung
unterbreitet wird. 54

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 16.04.2005
MAGDALENA BERNATH

Die Bildungsdirektoren der Kantone Solothurn, Basel-Stadt, Bern, Freiburg und Wallis
unterzeichneten eine Kooperationsvereinbarung, welche den Start des interkantonalen
Projekts zur Einführung des Französisch-Unterrichts ab der 3. Klasse und des
Englischen ab dem 5. Schuljahr ermöglicht. Die Bildungsdirektion des Kantons Basel-
Land hiess die Freigabe des Projektauftrags zwar gut, schob die Unterzeichnung wegen
eines Vorentscheids des Bildungsrats zugunsten des Frühenglisch noch auf. 55

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 05.05.2006
MAGDALENA BERNATH
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Im Berichtsjahr hiessen die Parlamente weiterer neun Kantone (BE, GL, GR, JU, NE, NW,
SG, VD, VS) den Beitritt zum Konkordat für die Harmonisierung der obligatorischen
Schule (HarmoS) gut. Allerdings entdeckte die SVP mit dem Widerstand gegen HarmoS
ein Betätigungsfeld um ihre Opposition in der Bildungspolitik auszuleben und
bekämpfte die Harmonisierung der Volksschule mit Hilfe ihrer Kantonalparteien. 56

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 09.09.2008
ANDREA MOSIMANN

Hochschulen

Eine im Auftrag der fünf Medizinischen Fakultäten Basel, Bern, Genf, Lausanne und
Zürich durchgeführte Analyse der Ärzteausbildung in der Schweiz förderte bedenkliche
Resultate zutage. Eine internationale Expertenkommission diagnostizierte sechs
Hauptmängel – so die zu starke Ausrichtung der Studiengänge auf Examina, das
Vorherrschen von Frontalunterricht, die ungenügende Nutzung computergestützter
Lernmethoden, für die Ausbildung ungeeignete Universitätsspitäler, im ersten Jahr
überlastete Studienpläne, mangelhafte Begleitung und Beratung der Studierenden
sowie die Vernachlässigung der Hausarztmedizin und Grundversorgung im Unterricht.
Die betroffenen Fakultäten nahmen die Kritik als Bekräftigung der bereits eingeleiteten
Reformmassnahmen entgegen. Die Ergebnisse der im Herbst 1999 abgeschlossenen
Vernehmlassung zum revidierten Medizinalberufsgesetz waren im Berichtsjahr
Gegenstand einer Auswertung durch das Bundesamt für Gesundheit. Eine
entsprechende Vorlage an das Parlament wurde für Spätsommer 2001 in Aussicht
gestellt. 57

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 11.01.2000
ELISABETH EHRENSPERGER

Der Kanton Bern kündigte aufgrund finanzieller Erwägungen und der durch die neuen
Universitätsgesetzgebungen veränderten Rahmenbedingungen das Abkommen über die
universitäre Koordination mit den Westschweizer Universitäten. Dem gemeinsamen
Programm der Universitäten Freiburg, Genf, Neuenburg, Lausanne und ETH Lausanne
im Bereich der Doktorandinnen- und Doktorandenausbildung war Bern 1980
beigetreten. Mit der Streichung des Ausbildungsbeitrags versprach sich nun der Kanton
für 2002 jährliche Einsparungen in der Höhe von 170'000 Fr., ab 2003 von 340'000
Fr.. 58

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 09.06.2000
ELISABETH EHRENSPERGER

Die beinahe einstimmige Zustimmung der Zentralschweizer Kantonsparlamente zum
FHS-Konkordat ebnete den Weg zur Fachhochschule Zentralschweiz (FHZ). Der
Konkordatsrat als politisches Leitorgan und oberste vollziehende Behörde der FHZ
konnte zu Jahresbeginn seine Arbeit aufnehmen. In einer Absichtserklärung
bekräftigten die Erziehungsdirektoren der Kantone Neuenburg, Jura und Bern ihren
Willen zur Schaffung einer einzigen Ingenieurschule. Mit der Fusionierung der
bisherigen Schulen von Le Locle (NE) und St. Imier (BE) soll die neue Schule als Teil der
FHS Westschweiz künftig ihren Standort in St. Imier haben. 59

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 26.09.2000
ELISABETH EHRENSPERGER

Der Bund entsprach einem Beitragsgesuch der Universitäten Bern, Neuenburg und
Freiburg und unterstützte das seit 1993 bestehende Universitätsnetzwerk BeNeFri mit
neun Mio Fr. Damit sollen sechs Projekte, die ein gemeinsames Lehrangebot zwischen
den drei Universitäten schaffen, während vier Jahren unterstützt werden. Der grösste
Teil des Geldes fliesst an juristische Einrichtungen, indem drei Institute in den
Bereichen Wirtschaftsrecht (Bern), Europarecht (Freiburg) und Gesundheitsrecht
(Neuenburg) gegründet werden sollen. Im weiteren wird die Konzentration der
Teilbereiche Romanische Sprachen und Literaturen an einem der drei Standorte sowie
die Zusammenarbeit in der Slavistik angestrebt. 60

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 11.05.2001
ELISABETH EHRENSPERGER

Die mit Neuenburg im Universitätsverbund BeNeFri zusammengeschlossenen
Universitäten Bern und Freiburg zeigten sich düpiert ob dem Vorgehen Neuenburgs,
insbesondere weil der Rektor der Universität Neuenburg sprachliche und konfessionelle
Gründe für diese partielle Neuausrichtung geltend machte. In der Presse wurde dieses
Ausscheren auch damit erklärt, dass Neuenburg gleich wie die Universitäten Genf und
Lausanne der Umsetzung der Bologna-Doktrin skeptisch gegenübersteht. Die
Erziehungsdirektoren der Kantone Bern, Neuenburg und Freiburg legten hingegen ein
Bekenntnis zu BeNeFri ab und kündigten eine noch weiter gehende Zusammenarbeit
an. 61

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 30.04.2002
MARIANNE BENTELI
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Der Vetsuisse-Rat, das im Vorjahr von den Regierungen der Kantone Bern und Zürich
zur Entwicklung eines Kooperationsmodells eingesetzte Gremium, beschloss die Fusion
der beiden Veterinärmedizinischen Fakultäten der Universitäten Bern und Zürich auf
das Studienjahr 2002/03 hin. Der Vetsuisse-Rat schlug vor, dass die Ausbildung der
Tierärzte weiterhin an beiden Standorten erfolgen soll, dass aber gewisse Spezialitäten
nur noch an einem Ort angeboten werden. 62

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 15.05.2002
MARIANNE BENTELI

Life-Science-Aktivitäten der ETHZ und der Universität Basel sollen in Basel
zusammengeführt werden. Den „Kick-off“ zu diesem Projekt vollzogen Ende Jahr
Spitzenvertreter des Bundes und des Kantons Basel-Stadt sowie der ETH und der
Universität Basel. Im neuen Institut sollen Stärken des ETH-Bereichs wie der Universität
Basel im biomedizinischen Bereich zusammengefasst werden. Wenn sich die
Zusammenarbeit bewährt, soll sie im Hinblick auf die BFT-Botschaft für die Jahre
2008-2011 in die Bildung einer ETH-Institution in Basel münden. 63

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 21.12.2002
MARIANNE BENTELI

Der Kanton Bern beteiligte sich an der von den Westschweizer Kantonen betriebenen
Fachhochschule Westschweiz (HES-SO), indem er die Ecole d’ingénieurs von St. Imier
in die von Jura und Neuenburg betriebene Hochschule ARC Bern-Jura-Neuenburg
überführte sowie durch ein Engagement an der Fachhochschule Westschweiz für
Gesundheit und soziale Arbeit. 64

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 09.09.2004
MAGDALENA BERNATH

Im Sommer einigten sich St. Gallen, Zürich und Bern auf eine Verteilung der
Studiengänge in den Gesundheitsberufen: Ernährungsberatung wird ab 2007 nur noch
an der Berner FHS gelehrt (bisher Zürich und Bern), Physiotherapie ab 2006 sowohl in
Bern als auch in Zürich und Pflege an allen drei Standorten. Die Ergotherapie-
Ausbildung findet allein in Zürich statt (bisher Biel und Zürich). Der Entscheid
betreffend den Studiengang für Hebammen ist noch offen, er soll unter Einbezug von
Graubünden gefällt werden, das wie St. Gallen eine Hebammenschule führt. 65

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 18.06.2005
MAGDALENA BERNATH

Die fünf Universitäten mit medizinischen Fakultäten, Basel, Bern, Genf, Lausanne und
Zürich, sowie die Tessiner Universität in Lugano gründeten gemeinsam die „Swiss
School of Public Health“. Diese soll die Weiterbildung in Gesundheitsökonomie und
öffentlicher Gesundheit koordinieren und weiterentwickeln. Schwerpunkte bilden
wirtschaftliche Aspekte der medizinischen Versorgung und gesellschaftliche,
ökologische und andere Bedingungen für ein gesundes Leben im Sinne der
Volksgesundheit. Die sechs Universitäten bieten einzeln oder in Verbünden Absolventen
verschiedener Fachrichtungen bereits mehrere Nachdiplom-Programme an. Die im
Rahmen der „Schule“ verstärkte Kooperation wird vom Bund in den Jahren 2005-2007
mit 6 Mio Fr. unterstützt. 66

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 12.07.2005
MAGDALENA BERNATH

Die Universitäten Bern, Genf und Neuenburg, die Universität der italienischen Schweiz
sowie das Hochschulinstitut für öffentliche Verwaltung in Lausanne (IDHEAP) bieten
neuerdings gemeinsam eine Ausbildung im Bereich öffentliche Verwaltung an. Ziel des
interdisziplinären Studiums ist ein Master-Abschluss in Politik und öffentlicher
Verwaltung (nach zwei Jahren) oder ein Doktorat. 67

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 31.03.2006
MAGDALENA BERNATH

Nach einem Streit zwischen den Kantonen Bern, Jura und Neuenburg um die Standorte
der Fachhochschule Jurabogen (HE-Arc) konnte ein Kompromiss erzielt werden. Der
Streit um die Standorte war ausgebrochen, als die Neuenburger Kantonsregierung
zwecks Abbau von Spannungen zwischen dem oberen und unteren Kantonsteil
angekündigt hatte, dass La Chaux-de-Fonds Standort der Ingenieurausbildung werden
soll. Bern und Jura fühlten sich übergangen, da sie im Rahmen der vom
Fachhochschulverband der Westschweiz geforderten Standortkonzentration bereit
waren, ihre Schulen in Saint-Imier und Delémont auf Aussenstellen herabzustufen. La
Chaux-de-Fonds und Le Locle stimmten dem vorläufigen Wegzug ihrer
Ingenieurausbildung nach Neuenburg schliesslich aber doch zu. 68

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 30.04.2007
LINDA ROHRER
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Die Universitäten Bern und Neuenburg führen ihre Forschungsgruppen in
experimenteller und theoretischer Teilchenphysik zusammen. An der Universität Bern
entsteht ein neues gemeinsames „Center for Research and Education in Fundamental
Physics“. Finanziert wird das Projekt vor allem durch Mittelumlagerungen innerhalb der
Universität Bern. Zusätzlich leistet die Schweizerische Universitätskonferenz in den
Jahren 2009-2012 einen Beitrag von 6 Mio Fr.. 69

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 14.04.2008
ANDREA MOSIMANN

Das Hochschulinstitut für öffentliche Verwaltung (IDHEAP), die Universität Bern und die
Universitäten der italienischen Schweiz errichten ein Netzwerk für Lehre und
Forschung in Verwaltungswissenschaften. Sie bieten künftig gemeinsam einen
Masterstudiengang, eine Doktorandenausbildung und Forschungsprogramme im
Bereich der öffentlichen Verwaltung an. Das Projekt wird in den Jahren 2009-2012 von
der Schweizerischen Universitätskonferenz und vom Schweizerischen Nationalfonds
mit einem Beitrag von 6 Mio Fr. unterstützt. 70

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 30.09.2008
ANDREA MOSIMANN

Die Fachhochschule Westschweiz (HES-SO) soll mehr Autonomie erhalten. Im
November wurde ein entsprechender Vorschlag präsentiert, welcher noch vom
Bundesrat genehmigt werden muss. Die geltende Struktur der Fachhochschule wird
vom Bund seit längerem kritisiert. Er beanstandet hauptsächlich den grossen Einfluss
der Trägerkantone auf die Tätigkeit der Schulen. Gemäss dem vorgestellten Entwurf soll
die HES-SO künftig durch ein Rektorat von 3 bis 5 Mitgliedern geleitet werden. Die
Kantone behalten allerdings eine starke Stellung und bleiben insbesondere auch für die
Nomination der Professorinnen und Professoren zuständig. 71

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 29.11.2008
ANDREA MOSIMANN

Im August wurde ein im Auftrag von Bundesrätin Leuthard erarbeiteter Expertenbericht
zur zukünftigen Organisation der Westschweizer Fachhochschule HES-SO vorgestellt.
Im Zentrum des Papiers steht die Frage, ob der Ende 2008 von der HES-SO
ausgearbeitete Entwurf zu einem neuen Trägerkonkordat die seit mehreren Jahren
bestehenden Auflagen des Bundesrates bezüglich Führungsstruktur und Organisation
erfüllt. Die Expertengruppe unter der Leitung der früheren SP-Nationalrätin und
Bildungspolitikerin Barbara Haering erachtete den Entwurf als ungenügend. Sie
kritisierte den grossen Einfluss der Erziehungsdirektoren der sieben Trägerkantone (BE,
FR, GE, JU, NE, VD und VS) und forderte eine Stärkung des Rektorats auf Kosten des
strategischen Ausschusses. Schliesslich empfahl sie die Einführung eines einheitlichen
Qualitätssicherungssystems für die ganze Fachhochschule. 72

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 13.10.2009
ANDREA MOSIMANN

Forschung

Le mandat de prestations de 2014 à 2017 d'Agroscope, institut de recherche dans le
domaine agronomique et alimentaire, a été validé par le Conseil fédéral. Ainsi, plusieurs
sites de recherches, comme ceux de Changins (VD), Posieux (VD), Avenches (VD),
Liebefeld (BE), Wädenswill (ZH), Reckenholz (ZH) ou encore Tänikon (TG) travaillent
désormais sous la même enseigne. Le directeur de cet institut, Michael Gysi, a précisé
que ce regroupement avait pour objectif d’améliorer l’efficacité de la recherche dans le
secteur agroalimentaire. Le mandat fédéral définit les différents axes thématiques sur
lesquelles Agroscope entend se focaliser : production écologique, protection des
ressources naturelles, anticipation des changements climatiques, sécurisation
alimentaire, renforcement de la compétitivité des produits et assurance d’un revenu
pour les agriculteurs. 73

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 28.01.2014
GUILLAUME ZUMOFEN

L'établissement du « Swiss Innovation Park » a animé la sphère politique. Alors qu’il
avait d’abord été envisagé du côté de Zürich, et de l’ancien aérodrome militaire de
Dübendorf, l’option multi sites a finalement été retenue. La Conférence des chefs des
départements de l’économie publique (CDEP) a appuyé cette alternative à travers une
lettre transmise à la Confédération. Du côté des cantons romands, une alliance s’est
dessinée autour de l’école polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Ce réseau dédié
à l’innovation s’est dessiné à travers des accords avec les cantons de Genève, Fribourg,
Valais, Neuchâtel et Vaud. 74
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Kultur, Sprache, Kirchen

Kulturpolitik

Kontroversen um geraubte Kunstgegenstände fanden aber nicht nur zwischen der
Schweiz und dem Ausland statt, sondern auch unter Schweizer Kantonen. Vor allem der
Kanton St. Gallen, ehemaliges Untertanengebiet der Eidgenossen, verlangte lautstark die
Rückgabe von Kulturgütern, welche ihm zwischen dem 16. und dem 18. Jahrhundert
entwendet worden waren. Der Zürcher Regierungsrat als Hauptakteur in dieser
Angelegenheit weigerte sich, auf diese Rückforderungen einzutreten, worauf St. Gallen
rechtliche Schritte erwog. 75

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 09.01.1997
MARIANNE BENTELI

Was vor zwei Jahren als kulturhistorisches Geplänkel anfing, eskalierte in der
Zwischenzeit zu einem ausgewachsenen Rechtshändel: der Kanton St. Gallen bekundete
seine Bereitschaft, notfalls bis vor Bundesgericht zu gehen, um die ihm im Zweiten
Villmergerkrieg von 1712 von den Berner und Zürcher Truppen entwendeten
Bibliotheksschätze zurück zu erhalten. Während Bern das Raubgut bereits 1719 wieder
nach St. Gallen überführt hat, lagern gewisse Objekte nach wie vor in Zürich, so etwa ein
einmaliger Erd- und Himmelsglobus, der um 1570 angefertigt wurde, und der heute als
Zürcher Leihgabe im Landesmuseum in Zürich ausgestellt ist. 76

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 08.03.1999
MARIANNE BENTELI

Der seit mehreren Jahren andauernde Streit zwischen den Kantonen St. Gallen und
Zürich über die Rückgabe der im Zweiten Villmergerkrieg 1712 von Zürich erbeuteten
Kulturgüter konnte noch immer nicht beigelegt werden. Zürich stimmte zwar der
Schaffung einer interkantonalen Stiftung grundsätzlich zu, konnte aber die in diesen
Handel involvierten Institutionen (Zentralbibliothek, Landesmuseum, Staatsarchiv) nicht
dazu bewegen, in absehbarer Zeit die bei ihnen eingelagerten Kulturgüter
herauszurücken. St. Gallen war nicht mehr bereit, Zürich unbeschränkt Zeit zu
gewähren und drohte ultimativ, die Angelegenheit vor Bundesgericht zu ziehen. 77

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 10.10.2000
MARIANNE BENTELI

Der nun bereits seit Jahren andauernde Konflikt zwischen den Kantonen St. Gallen und
Zürich über die Rückgabe der 1712 im Zweiten Villmergerkrieg von Zürich erbeuteten
Kulturgüter der Abtei St. Gallen ging in eine weitere Runde. Nach anfänglichem
Einlenken widersetzte sich der Kanton Zürich der Errichtung einer gemeinsamen
Kulturgüterstiftung, da die Eigentumsfrage nicht habe geklärt werden können.
Gewappnet mit einem rechtshistorischen sowie einem staats- und völkerrechtlichen
Gutachten beschloss die St. Galler Regierung daraufhin, beim Bundesgericht
staatsrechtliche Klage gegen den Kanton Zürich einzureichen. Sie betonte, es gehe ihr
nicht um eine Prestigefrage, sondern darum, eine einst zusammenhängende Sammlung
wieder zu komplettieren; schliesslich sei die St. Galler Stiftsbibliothek gerade wegen
ihrer Vollständigkeit als UNESCO-Weltkulturerbe bezeichnet worden.
Museumsfachleute erachteten diesen Händel als Präzedenzfall und verwiesen darauf,
dass der Entwurf für ein Bundesgesetz über den internationalen Kulturgütertransfer ein
Rückforderungsrecht von maximal 30 Jahren vorsieht. 78

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 07.02.2001
MARIANNE BENTELI

Der seit Jahren dauernde Kulturgüterstreit zwischen den Kantonen St. Gallen und
Zürich um die Rückgabe der im zweiten Villmergerkrieg (1712) von Zürich erbeuteten
Kunstgegenstände soll Sache des Bundesrates werden. Nachdem er eine Klage vor
Bundesgericht erwogen hatte, teilte der Kanton St. Gallen im September mit, er habe in
Bern um Vermittlung ersucht. Die Kantonsregierung erklärte ihren vorläufigen Verzicht
auf eine Klage mit der «freundeidgenössischen Verpflichtung, nach einer gütlichen
Einigung zu suchen», eine Haltung, die der Kanton Zürich begrüsste. Aufgrund einer
Bestimmung der neuen Bundesverfassung (Art. 44 Abs. 3) erklärte sich der Bundesrat
bereit, die beantragte Vermittlerrolle zu übernehmen. 79
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DATUM: 06.11.2002
MARIANNE BENTELI
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Der seit Jahren andauernde Streit zwischen den Kantonen  St. Gallen und Zürich um die
1712 in den Villmergerkriegen von den Zürcher Truppen aus der Stiftsbibliothek St.
Gallen entfernten Handschriften und astronomischen Geräte, die heute in der Zürcher
Zentralbibliothek aufbewahrt werden, trat in eine neue Phase. Im November fand in
Bern die erste Mediationssitzung unter Leitung des Bundesrates statt. Ermöglicht wird
diese erste Vermittlung des Bundes in einer Streitsache zwischen Kantonen durch Art.
44 Abs. 3 der neuen Bundesverfassung. 80

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 17.11.2003
MARIANNE BENTELI

Die Kulturinstitute mit überregionaler Ausstrahlung in Zürich und Luzern sollen von den
Nachbarkantonen eine finanzielle Abgeltung erhalten. Eine von Zürich, Luzern, Zug und
Schwyz erarbeitete Vereinbarung will dafür eine gesetzliche Grundlage schaffen.
Einbezogen werden in Zürich das Opernhaus, die Tonhalle und das Schauspielhaus, in
Luzern das KKL, das Theater und das Sinfonieorchester. Diese Liste kann mit
Zustimmung der beteiligten Kantone abgeändert werden. Die Kantone zahlen die
Beiträge an die Standortkantone und nicht mehr, wie bisher der Kanton Zug, an
einzelne Institute. 81

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 04.06.2004
MARIANNE BENTELI

Im Streit zwischen den Kantonen Zürich und St. Gallen um Kulturgüter, die im Zweiten
Villmergerkrieg 1712 von Berner und Zürcher Truppen aus der Stiftsbibliothek St. Gallen
nach Zürich gebracht worden sind, wurde ein erster Schritt hin auf eine gütliche
Einigung getan. Unter Federführung des EDI vereinbarten die beteiligten Parteien ein
Verfahren zur Beilegung der Auseinandersetzung. Konkrete Lösungen sollen bis Ende
2005 vorliegen. Es ist das erste Mal, dass der Bund bei einer rechtlichen
Auseinandersetzung zwischen Kantonen als Vermittler tätig ist; er übernimmt allerdings
keine Entscheids- oder Schiedsfunktion. 82

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 24.08.2004
MARIANNE BENTELI

Im Sommer scheiterte eine in der Schweiz einmalige interkantonale Vereinbarung für
kulturelle Abgeltungen am Widerstand des Zuger Kantonsrats. Vorgesehen war, dass
Schwyz und Zug sich an den Defiziten der überregionalen Kulturzentren Zürichs
(Opernhaus, Schauspielhaus und Tonhalle) und Luzerns (Theater, Symphonieorchester
sowie Kultur- und Kongresszentrum) beteiligen. Vor sieben Jahren hatte Zug eine in den
Medien als vorbildlich gepriesene Pionierrolle gespielt, als es sich bereit erklärte,
freiwillig  CHF 1 Mio. für die Kulturhäuser in Luzern und Zürich zu zahlen. Diesen Betrag
will der Kanton weiterhin zur Verfügung stellen, ihn aber nicht, wie in der
Vereinbarung vorgesehen, erhöhen. Im November kündigten Uri, Nidwalden und
Obwalden an, sich am Lastenausgleich zu beteiligen. 83

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 08.07.2005
MAGDALENA BERNATH

Der Kulturgüterstreit zwischen St. Gallen und Zürich konnte definitiv beigelegt
werden. Unter Vermittlung des Bundes wurde eine einvernehmliche Lösung für den auf
das Jahr 1712 zurückgehenden Streit gefunden. In der Ende März unterzeichnete
Vereinbarung anerkennt St. Gallen das Eigentum Zürichs an den Kulturgütern, die seit
dem 2. Villmerger Krieg im zürcherischen Besitz sind und heute in zürcherischen
Institutionen und im Schweizerischen Landesmuseums in Zürich ausgestellt sind. Zürich
akzeptiert seinerseits die Identitätsrelevanz dieser Kulturgüter für den Kanton St. Gallen
und überlässt ihm deshalb im Rahmen einer unentgeltlichen Leihe 35 wertvolle
Handschriften, die der Stiftung der Zürcher Zentralbibliothek gehören. Dieses
Leihverhältnis gilt auf unbestimmte Zeit. Zudem lässt Zürich auf eigene Kosten eine
originalgetreue Replik des 1712 beschlagnahmten Erd- und Himmelsglobus anfertigen
und schenkt diese St. Gallen. Schliesslich erhielt St. Gallen das Original des Globus für
eine Ausstellung von maximal vier Monaten ausgeliehen. 84

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 31.03.2006
MARIANNE BENTELI

Für eine jährliche finanzielle Unterstützung des Kulturangebotes der Kantone Zürich
und Luzern sprachen sich im Berichtsjahr die Kantone Uri, Zug und Aargau aus. Mit dem
Kanton Schwyz, welcher bereits im Vorjahr seine Teilnahme beschlossen hatte, kam
somit zum ersten Mal in der Schweiz eine interkantonale Vereinbarung zum
Kulturlastenausgleich zustande. Die vier Geberkantone werden die Kantone Zürich und
Luzern zukünftig mit insgesamt rund 10 Mio Fr. pro Jahr unterstützen. Der Kanton
Nidwalden, welcher die Vereinbarung nicht unterzeichnet hatte, beschloss einen
freiwilligen Beitrag von 3 Mio Fr. für den Zeitraum 2009-2011. Im Kanton Obwalden
wurde der Beitritt zum Kulturlastenausgleich mit einem jährlichen Beitrag von 500'000

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 31.12.2009
MARLÈNE GERBER
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Fr. im Februar vom Volk abgelehnt. 85

Was im Umfeld der Zentralschweizer Regierungskonferenz (ZH, LU, SZ, ZG, UR) im
Vorjahr als umstrittener bildungspolitischer Entscheid des Kantons Luzern begonnen
hatte, setzte sich im Berichtsjahr mit kulturpolitischen Retaliationsmassnahmen aus
dem Kanton Schwyz fort. Auf die Aufkündigung des Konkordats über die Pädagogische
Hochschule Zentralschweiz durch Luzern reagierte der Schwyzer Kantonsrat gegen den
Willen des Regierungsrats mit dem Ausstieg aus dem interkantonalen
Kulturlastenausgleich, an dem sich auch die Kantone Zürich, Zug, Aargau, Uri sowie
Luzern – und freiwillig Nid- und Obwalden – beteiligen. Über den Kulturlastenausgleich
gelangen sogenannte Abgeltungszahlungen der umliegenden Kantone an bedeutende
Kulturinstitutionen Zürichs (Opernhaus, Tonhalle, Schauspielhaus) und Luzerns (Kultur-
und Kongresszentrum, Luzerner Theater, Luzerner Sinfonieorchester). Mit der Schwyzer
Kündigung entgehen dem Kanton Luzern rund 0,8 Mio. CHF, dem Kanton Zürich gegen
1,3 Mio. CHF. 86

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 10.06.2011
SUZANNE SCHÄR

Sprachen

Die interkantonale Konferenz der Erziehungsdirektoren der Westschweiz und des
Tessins zeigten sich beunruhigt darüber, dass sich die Deutschschweiz immer offener
dafür zeige, Englisch statt Französisch als erste Fremdsprache zu unterrichten. Sie
verlangte deshalb eine Debatte über eine einheitliche Politik und forderte, dass die
Kantone die in den siebziger Jahren beschlossene Regelung wieder vermehrt beachten,
wonach die erste Fremdsprache eine Landessprache sein muss. Ihre Besorgnis erhielt
neue Nahrung durch den Entscheid des Erziehungsrates des Kantons Zürich, das Fach
Englisch zumindest probeweise als obligatorischen Unterricht an der
Volksschuloberstufe sowie an den unteren Klassen der Langzeitgymnasien einzuführen.
Die Erziehungsdirektorenkonferenz appellierte an die Kantone, bis zum Vorliegen eines
nationalen Fremdsprachenkonzepts, welches für Sommer 1998 in Aussicht gestellt
wurde, alle diesbezüglichen Entscheidungen auszusetzen. 87
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71) LT, 29.11.08.
72) L’Express, 8.9.09; TG, 13.10.09.
73) Lib, TG, 28.1.14
74) BZ, 15.3.14; NZZ, 28.3.14; LT, Lib, TG, 29.3.14; SGT, 14.4.14; NZZ, 7.6.14; Lib, 27.6.14; NZZ, 28.6.14; Lib, 4.10.14
75) TA, 9.1.97; BaZ, 27.2.97; NZZ, 9.4.97; BüZ, 14.4.97; Presse vom 4.7.97; Bund, 7.7.97.6
76) Presse vom 8.3.99.
77) SGT, 7.10. und 10.10.00.
78) Presse vom 7.2.01; TA, 8.2.01; NZZ, 31.3.01; Presse vom 5.4.01; SGT, 7.4., 23.5., 30.5., 12.7. und 25.10.01.
79) SGT, 23.2.02; TA, 11.4. und 6.11.02; NZZ, 3.9. und 5.11.02; Presse vom 6.9.02
80) NZZ, 22.2., 6.5., 9.7. und 11.1.03; SGT, 25.2., 22.3. und 18.11.03; Presse vom 21.11.03; Schweizer, Hailbronner, Burmeister
(2002). Der Anspruch von St. Gallen auf Rückerstattung seiner Kulturgüter aus Zürich. Rechtsgutachten.
81) NZZ, 4.6.04
82) NZZ, 24.8. und 2.9.04
83) Presse vom 8.7.05; NLZ, 22.11.05
84) Presse vom 28.4.06; NZZ, 25.11.06
85) NZZ, 10.2., 9.3., 23.5. und 18.6.09; NLZ, 7.3., 12.3., 25.3., 18.6. und 1.10.09; AZ, 21.3.09.
86) Beschluss Nr. 547/2011 (Schwyz); Protokoll Kantonsrat Schwyz vom 14.9.11: BU, 10.6.11; NZZ, 14.9.11; NLZ, 15.-17.9.11.
87) Grin, F. / Sfreddo, C. ; SGT, 25.6.97; NZZ, 13.2., 11.10. und 17.12.97; TA, 31.10.97; 24 Heures, 12.11., 13.11. und 27.11.97; NQ,
20.11. und 17.12.97; Bund, 24.12.97; BaZ, 27.10.97
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